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Versicherteninformation 
nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
 
 
1) Identität des Versicherers 

 
Vertragspartner für Ihren Interlloyd Versicherungsschutz ist die 
Interlloyd Versicherungs-AG 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Vorstand: Dieter Schmitz, Christian Vogèe 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 34575 
 

2) Inlandsvertreter bei ausländischen Versicherern 
 
Die Interlloyd Versicherungs-AG hat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland keine Vertreter. 
 

3) Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und vertretungsberechtigte Personen 
 
Die ladungsfähige Anschrift der Interlloyd sowie der diese vertretenden Personen folgt aus Ziffer 1). 
 

4) Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Aufsichtsbehörde 
 
Die Hauptgeschäftstätigkeit der Interlloyd Versicherungs-AG ist die Sach-, Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung. 
 
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. 
 

5) Garantiefonds und Einlagensicherungssysteme 
 
Solche Instrumente gelten nicht für die Wohngebäudeversicherung. 
 

6) Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 
Dem Versicherungsverhältnis liegen – sofern vereinbart – die die Allgemeinen Wohngebäude Bedingungen (VGB Eurosecure 2010)und 
die Allgemeinen Hausrat Bedingungen (VHB Eurosecure 2010) zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. 
Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden 
 
Was ist versichert? 
Interlloyd Versicherungsschutz für private Häuser bis 500 qm Wohnfläche und Wohnungen in Gebäuden bis 250 qm Wohnfläche. 
 
a) Im Rahmen der Wohngebäudeversicherung versichern wir Ihr Wohngebäude – soweit vereinbart – gegen Schäden durch Feuer, 

Blitzschlag, Stromschäden, Explosion, Implosion, Rauch oder Ruß, Schmor- und Sengschäden, Fahrzeuganprall, Innere Unruhen, 
Streik und Aussperrung, Marderbiss, Leitungswasser, Sturm (ohne Mindestwindstärke), Hagel und Außenglas. Wir ersetzen Ihnen 
den ortsüblichen Neubauwert oder den gemeine Wert des Gebäudes. Näheres hierzu finden Sie unter § 11 VGB Eurosecure. 

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht nur auf den reinen Baukörper Ihres Gebäudes. Auch verschiedene Einbauten (z.B. fest 
verlegte Fußbodenbeläge, Zentralheizung) zählen zum Gebäude. Selbst das Zubehör, welches zur Instandhaltung des Gebäudes 
notwendig ist oder das dessen Nutzung erst möglich macht, ist versichert; hierzu zählen u. a. außen am Gebäude angebrachte An-
tennen und Müllboxen. Bitte vergessen Sie nicht, im Versicherungsantrag Nebengebäude anzugeben, damit diese vom Versiche-
rungsschutz erfasst werden. 

 Unsere Leistung ist auf 1.000.000 Euro plus 500.000 Euro für Kosten beschränkt, sofern die Wohnfläche gemäß der Grundlage der 
Versicherungsbedingungen ermittelt wurde und kein zusätzlicher Vertrag bei einer anderen Gesellschaft besteht. 

 
b) Im Rahmen der Hausratdeckung versichern wir Ihren Hausrat gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Überspannung, Explosion, 

Implosion, Verpuffung, Rauch-, Ruß-, Schmor- u. Sengschäden, Fahrzeuganprall, Innere Unruhen, Streik und Aussperrung, Ein-
bruchdiebstahl, Beraubung, Vandalismus, Leitungswasser, Sturm (ohne Mindestwindstärke) und Hagel. Wir erstatten Ihnen die Re-
paraturkosten bei beschädigten Haushaltsgegenständen. Werden Ihre Sachen zerstört oder werden diese bei einem Einbruch ge-
stohlen, erhalten Sie von uns den Wiederbeschaffungspreis (Neuwert). 

 Unsere Leistung ist auf 250.000 Euro beschränkt, sofern die Wohnfläche gemäß der Grundlage der Versicherungsbedingungen er-
mittelt wurde und kein zusätzlicher Vertrag bei einer anderen Gesellschaft besteht. 

 Darüber hinaus versichern wir auch Bargeld und andere Wertsachen (z.B. Schmuck); die Entschädigung für Wertsachen ist jedoch 
abhängig von der jeweiligen Art summenmäßig begrenzt. Versicherungsschutz für Fahrraddiebstahlschäden ist auf das 10-fache 
der im Vertrag angegebenen Wohnfläche, maximal 1.000 Euro begrenzt und kann gegen Zuschlag erhöht werden.  

 
Sie können zusätzlich gegen Beitragszuschlag Glasbruchschäden und bestimmte Naturgefahren (sog. Elementarereignisse) über diesen 
Vertrag absichern.  
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7) Gesamtpreis der Versicherung 
 
Der Gesamtpreis für den angebotenen Interlloyd Wohngebäude- oder Hausrat-Schutz folgt aus dem Antrag. Hinzu kommt die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung gültige Versicherungssteuer von 16,34 % für die Wohngebäude- und 16,15 % für die Hausratversicherung. 
 

8) Zusätzliche Kosten 
 
Zusätzliche vertragliche Kosten fallen bei Vertragsschluss nicht an. 
 

9) Beitragszahlung 
 
Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer Zahlung be-
ginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 
 
Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
 
Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum Zeit-
punkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 
 
Während der Vertragslaufzeit unterliegen die Beiträge für den Interlloyd Wohngebäude- und Hausrat-Schutz nach den Allgemeinen 
Bedingungen der möglichen Anpassung des Beitrages. 
 

10) Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 
An konkrete Vorschläge zu Produkten der Interlloyd Versicherungs-AG, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge sowie an die 
in diesem Zusammenhang erfolgten Informationen halten wir uns einen Monat gebunden. 
 

11) Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken 
 
Risiken dieser Art sind für die Sachversicherung nicht relevant. 
 

12) Zustandekommen des Vertrages 
 
Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Interlloyd Wohngebäude- oder Hausrat-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme 
dieses Antrages durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat gebunden. 
 
Eine Antragsannahme der Interlloyd Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungsscheins oder eine Annahme-
erklärung. 
 
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe Ziffer 9). 
 

13) Widerrufsrecht 
 
Widerruf 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die weiteren Informationen nach §7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 
bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
Interlloyd Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, 
Telefax +49 (0) 2 11 9 63 – 30 33, E-Mail service@interlloyd.de. 
 
Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den 
Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um 
den im Produktinformationsblatt unter Ziffer 3 ausgewiesenen rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender 
Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. 
Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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14) Laufzeit des Vertrages 
 
Die vereinbarte Laufzeit des Vertrages folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen. 
Das Vertragsverhältnis verlängert sich bei Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der Vertragszeit um ein 
Jahr und weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend, wenn nicht drei Monate vor dem Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegan-
gen ist. 
 

15) Kündigung / Beendigung des Vertrages 
 
Der Interlloyd Wohngebäude- oder Hausrat-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, 
spätestens jedoch nach 3 Jahren gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr; er ist dann 
zum Ende des jeweiligen Versicherungsjahres kündbar. Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor 
Ablauf der Versicherung vorliegen. 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann die Interlloyd oder der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen, es sei denn, die 
Höhe des Schadens liegt unterhalb des vereinbarten Selbstbehaltes. 
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der 
Entschädigung zugegangen sein 
 

16) Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungs-
vertrages zugrunde gelegt wird 
 
Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss eines Versicherungsvertrages liegt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland zugrunde. 
 

17) Anwendbares Recht / zuständiges Gericht 
 
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und § 215 VVG. 
 

18) Sprachen der Vertragsbedingungen und -information / Kommunikationssprache zum Versicherungsvertrag 
 
Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deutscher 
Sprache verfasst. Die Interlloyd Versicherungs-AG wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache 
führen. 
 

19) Außergerichtliche Beschwerde, Versicherungsombudsmann 
 
Die Interlloyd Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. Sie können damit kostenlose, außergerichtliche 
Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Anschrift lautet: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Ber-
lin, Tel.0800 – 36 96 000, Fax 0800 – 36 99 000, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de. 
Eine Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie ausfällt, brauchen Sie nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den 
Gerichten offen. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, müssen wir uns bis zu einem Betrag von 
10.000 Euro daran halten.  
 

20) Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
(Adresse siehe Ziffer 4) gerichtet werden. 
 
 
 
Weitere Informationen – insbesondere zum Versicherungsschutz – sind in den beiliegenden Unterlagen enthalten.  
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 
Ihre 
 
Interlloyd Versicherungs AG 
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Wichtige Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG  
über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die Antragsfragen Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Ein-
zelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 
 
Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme in Textform 
nach gefahrerheblichen Umständen fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 
 
Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird? 
 
1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 
– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht 
ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 
Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht.  
 

2. Kündigung 
Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos ver-
letzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 
 

3. Vertragsänderung 
Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestandteil. Haben 
Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeige-
pflicht schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertragsänderung frist-
los kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 
 

4. Ausübung unserer Rechte 
Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend ma-
chen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 
Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren. Dies gilt nicht für Versi-
cherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt haben. 
 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und Arglist Ihres Stellvertre-
ters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 
 

Ihre 
 
Interlloyd Versicherungs-AG 
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Allgemeine Wohngebäude Versicherungsbedingungen  
(VGB – Eurosecure 2010) 
 
— sofern im Versicherungsvertrag vereinbart —  
 

 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),  

generelle Ausschlüsse 
§ 2 Brand, Blitzschlag, Überspannung, Explosion, Implosion, Rauch oder 

Ruß, Schmor- und Sengschäden, Fahrzeuganprall 
§ 3 Leitungswasser 
§ 4 Sturm, Hagel 
§ 5 Gebäudeglasversicherung 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 
§ 8 Versicherte Kosten 
§ 9 Mehrkosten 
§ 10 Mietausfall, Mietwert 

 
§ 11 Versicherungswert, Höchstentschädigung, Ermittlung und  

Anpassung der Prämie 
§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
§ 13 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 14 Sachverständigenverfahren 
§ 15 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 

§ 16 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
§ 17 Veräußerung der versicherten Sachen 
§ 18 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit  
§ 19 Regressverzicht 
§ 20 Bedingungsgarantie 

 

 

Teil A  
Gebäudeversicherung 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 

Ausschlüsse 
 
1. Versicherungsfall 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
aa) Feuer gemäß § 2,  
bb) Leitungswasser gemäß § 3, 
cc) Sturm, Hagel gemäß § 4, 
dd) Glasbruch gemäß § 5 

 zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden 
kommen. 

b) Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann auch einzeln versi-
chert werden. 

 
2. Ausschluss Krieg und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignis-
se, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. 

 
Mitversichert sind jedoch Schäden an versicherten Sachen, die 
als Folge eines unter die Versicherung fallenden Schadenereig-
nisses durch auf dem Versicherungsgrundstück (§ 6 Nr. 2 e) be-
triebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope 
entstehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und Akti-
vierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren.  

 
 
§ 2 Feuer und sonstige Sachgefahren  
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, Rauch, Ruß, 
b) Blitzschlag, Stromschäden, Seng- und Schmorschäden, 
c) Explosion, Implosion, Verpuffung, Überschalldruckwellen, 
d) Auf- oder Anprall , 
e) Marderbiss, 
f) Innere Unruhen, Streik oder  Aussperrung, 
g) Diebstahl von außen angebrachten Sachen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

 
 

2. Brand, Rauch, Ruß 
a) Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. 
Versicherungsschutz besteht auch für Brandschäden, die an versi-
cherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder 
der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden; dies gilt ebenso für Sachen, in denen oder durch die Nutz-
feuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 

b) Mitversichert sind Schäden durch Rauch oder Ruß, auch wenn 
diese nicht Folge eines Brandes im Sinne von Ziffer 2 a) sind. Nicht 
versichert sind Schäden, die durch allmähliche Einwirkung von 
Rauch oder Ruß entstehen.   

 
3. Blitzschlag, Stromschäden, Seng- und Schmorschäden 

a) Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sa-
chen. 

b) Mitversichert sind  
aa) Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden durch 

Blitz oder durch sonstige atmosphärische Elektrizität an elektri-
schen Einrichtungen und Geräten, 

bb) sonstige Schäden durch Kurzschluss oder Stromschwankun-
gen, 

cc) Seng- und Schmorschäden. 
 
4. Explosion, Implosion, Verpuffung, Überschalldruckwellen 

a) Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen  
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur 
vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, 
dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und 
außerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters 
eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist 
ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus be-
endeten Kriegen (Blindgänger). 

b) Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall ei-
nes Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren 
Unterdruckes. 

c) Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen und Stäuben 
mit nur geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung. 

d) Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie 
durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze 
durchflogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicher-
te Sachen einwirkt. 
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5. Schäden durch Auf- oder Anprall 
Versichert sind auch das Aufprallen eines Luftfahrzeuges oder sonsti-
gen Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung sowie der Anprall 
von Schienen-, Straßen- oder Wasserfahrzeugen auf das Gebäude. 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
a) Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versi-

cherungsnehmer oder dem Benutzer der Gebäude betrieben 
werden, 

b) Schäden durch Verschleiß. 
Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen. 

 
6. Marderbiss und Kleinnager 

Mitversichert sind Bissschäden durch Marder und andere wildleben-
de Kleinnager an versicherten  
a) elektrischen Anlagen und elektrischen Leitungen, die sich auf 

dem Grundstück befinden und der Versorgung versicherter Sa-
chen dienen, 

b) Dämmungen und Unterspannbahnen von Dächern und Außen-
wänden.  

 
7. Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, 
die unmittelbar durch innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. Aus-
genommen davon sind Kosten für die Beseitigung von Glas-
schäden. 

b) Definitionen: 
aa) Innere Unruhen 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und 
Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und unmit-
telbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

bb) Streik oder Aussperrung 
Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers. 
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers. 
Versichert sind Schäden durch die unmittelbaren Handlun-
gen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer des 
Versicherungsnehmers im Zusammenhang mit einem Streik 
oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an versicher-
ten Sachen. 

c) Öffentlich-rechtliche EntschädigungsansprücheEin Anspruch auf 
Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz auf-
grund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts beansprucht 
werden kann. 

d) Besonderes Kündigungsrecht 
aa) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr In-

nere Unruhen, Streik oder Aussperrung jederzeit kündigen. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

bb) Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.  

cc) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

 
8. Diebstahl von außen angebrachten Sachen 

Mitversichert ist der Diebstahl versicherter Sachen, die fest mit dem 
Gebäude verbunden und außen angebracht sind. Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstentschädigung je Schaden-
fall 1.000 Euro. 

 
9. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind  
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben;  
b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-

brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an 
Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auf-
tretenden Gasdruck entstehen; 

Die Ausschlüsse gemäß Absatz b) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 
 
§ 3 Leitungswasser 
 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden 
eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden 

aa) an Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen)  
oder den damit verbundenen Schläuchen, 

bb) an Rohren, Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder vergleich-
baren Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) an Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
dd) an innenliegenden Regenwasserableitungs-, Lüftungs- oder 

Gasrohren,  
ee) Regenwassernutzungsanlagen, 
ff) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchs-

verschlüsse, Wassermesser) ausgenommen Schäden durch 
Verschleiß. 

Mitversichert ist der infolge eines nach § 3 Nr. 3 versicherten Näs-
seschadens erforderliche Austausch von Armaturen im Bereich 
der Rohrbruchstelle  

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installa-
tionen: 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts sowie deren 

Anschlussschläuche, 
bb) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich 
der Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre in-
nerhalb des Gebäudes. Rohre und Installationen unterhalb der Bo-
denplatte (tragend oder nicht tragend) sind nicht versichert. 

 
2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 
eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasser- und Gasversorgung oder an den Rohren von 
Regenwassernutzungs-, Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, soweit 
aa) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anla-

gen dienen oder  
bb) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden 

und der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 
b) Mitversichert sind in Erweiterung von a) Ableitungsrohre der Was-

serversorgung und Regenwasserableitungsrohre auf und außer-
halb des Versicherungsgrundstückes für Gebäude die bei Ver-
tragsbeginn 30 Jahre oder jünger sind, die der Entsorgung versi-
cherter Gebäude oder Anlagen dienen, sofern es sich nicht um 
Rohre handelt, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen 
und soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.  
Bei Gebäuden die bei Vertragsbeginn älter 30 Jahre sind, gelten 
Rohre versichert, nachdem die Dichtheitsprüfung durch eine 
Fachfirma oder einen Sachverständigen in Anknüpfung an die DIN 
1986 durchgeführt wurde und eventuell festgestellte Mängel 
durch eine Fachfirma beseitigt wurden. Die Dichtheitsprüfung 
darf maximal fünf Jahre vor Vertragsbeginn liegen. Das Prüfproto-
koll ist im Schadenfall vorzulegen. 

 
3. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretende flüssige oder gasförmige Stof-
fe zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen. 
Die Stoffe müssen aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ablei-
tungen) oder damit verbundenen Schläuchen, den mit diesem Rohr-
system verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren Wasser 
führenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampf-
heizung, aus Klima- Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, aus 
Wasserlösch-, Berieselungs-, oder Regenwassernutzungsanlagen, in-
nenliegenden Regenwasserableitungs-, Lüftungs- oder Gasrohren, 
sowie aus Wasserbetten, Aquarien. Zimmerbrunnen, Wassersäulen 
oder Schwimmbecken ausgetreten sein. 
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Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder So-
larheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich. 

 
4. Rohrverstopfung  

Die Beseitigung von Rohrverstopfungen (auch in Regenfallrohren) ist 
mitversichert. 

 
5. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 
aa) Regenwasser aus aussenliegenden Fallrohren, 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
cc) Schwamm, 
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 

nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,  
gg) Brand, Blitzschlag oder Explosion,  
hh) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen 

wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 

ii) Sturm, Hagel, 
jj) Wasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen Be-

hältnissen. 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäu-

den oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind, und an den 
in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen. 

 
 
§ 4 Sturm, Hagel 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zer-
stört oder beschädigt werden oder abhanden- kommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

 
2. Sturm  

Versichert sind Schäden durch Luftbewegungen, die wetterbedingt 
sind (nicht z.B. der durch Druckunterschiede zwischen mehreren Ge-
bäudeöffnungen verursachte Durchzug). 

 
3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
 
4. Unmittelbare Einwirkung von Niederschlägen 

a) Tritt Regen, Hagel oder Schnee durch Gebäudeöffnungen ein, die 
nicht durch eine nach Nr. 2 oder 3 versicherte Gebäudebeschädi-
gung verursacht wurden, besteht dennoch Versicherungsschutz 
für Schäden an Fußbodenbelägen, Tapeten und Farbinnenanstri-
chen, die durch die unmittelbare Einwirkung von Regen- oder 
Schmelzwasser verursacht wurden. 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 2.500 Euro. 

c) Die Erweiterung gilt nicht für Schäden, die nach Nr. 5 ausge-
schlossen sind (insbesondere Überschwemmung und Rückstau). 
Ausgeschlossen bleiben zudem Schäden durch die allmähliche 
Einwirkung von Witterungseinflüssen. 

5. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch  
aa) Sturmflut; 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren  
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäu-
deschaden darstellen oder Versicherungsschutz nach Nr. 4 
besteht; 

cc) Brand, Blitzschlag oder , Überspannung, Explosion; 
dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, 

Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 
b) Nicht versichert sind Schäden an 

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 
und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen; 

bb) Laden- und Schaufensterscheiben. 
 
 
§ 5 Glasbruch 
 
1. Der Versicherer leistet Entschädigung für die mit dem Gebäude fest 

verbundene, fertig eingesetzte oder montierte Außenverglasung, 
insbesondere 
a) Scheiben, Platten und Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
b) Glasbausteine und Profilbaugläser 
c) Scheiben für Sonnenkollektoren, 
die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden. 

 
2. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 

a) Verglasungen von Gewächshäusern, Frühbeeten usw. 
b) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, 

Muschelausbrüche); 
c) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheibenisolier-

verglasungen; 
d) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt waren; 
e) künstlerisch bearbeitete Gläser; 
f) Werbeanlagen, Fotovoltaikanlagen; 
g) Schäden, für die nach § 2 Versicherungsschutz beantragt werden 

kann. 
 
3. Der Versicherer ersetzt 

a) Aufwendungen für das vorläufige Verschließen von Öffnungen 
(Notverglasungen bzw. -schalungen) 

b) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren 
von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- 
oder Gerüstkosten); 

c) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacken und Folien auf den unter Nr. 1 genannten versi-
cherten Sachen; 

d) das Beseitigen und Wideranbringen von Sachen, die das Einsetzen 
von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, 
Markisen usw.); 

e) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung für Aufwendungen gemäß Nr. 3 b) – e) je Schadenfall 500 
Euro. 

 
4. Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung. 

Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der 
zerstörten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaffung in 
gleicher Art und Güte, die Lieferung an den Schadenort sowie die 
Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden. 
Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. 
Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der 
Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) 
notwendig sind, werden nur nach Nr. 3 ersetzt. 
Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z.B. Farbe und Struktur) an entschä-
digten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen. 
Restwerte werden angerechnet. 
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5. Höchstentschädigung 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Scheibe 1.250 Euro und je Schadenfall 5.000 Euro. 

 
 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäu-
de mit ihren Gebäudebestandteilen, Gebäudezubehör und Grund-
stücksbestandteile, einschließlich unmittelbar an das Gebäude an-
schließender Terrassen, auf dem im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsgrundstück. 
Für Gartenbepflanzung besteht Versicherungsschutz im Umfang von 
§ 8 Nr.1 j).  

 
2. Definitionen 

a) Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden 
verbundene Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu 
Wohnzwecken bestimmt sind und gegen äußere Einflüsse schüt-
zen können. 

b) Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die 
durch ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbststän-
digkeit verloren haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. 
Einbauküchen, die individuell für das Gebäude raumspezifisch 
geplant und gefertigt sind. 

c) Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude 
befinden oder außen am Gebäude angebracht sind und der In-
standhaltung bzw. überwiegenden Zweckbestimmung des versi-
cherten Gebäudes dienen. Als Gebäudezubehör gelten auch Ge-
meinschaftswaschmaschinen und -trockner, Brennstoffvorräte für 
Sammelheizungen sowie Sachen, die künftig in das Gebäude ein-
geführt werden sollen (z.B. Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, Ta-
peten). Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen und Klingel- 
und Briefkastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück. 
Mitversichert ist vom Mieter entferntes Gebäudezubehör, das auf 
dem Versicherungsgrundstück gelagert wird.  

d) Als Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und Boden 
des Versicherungsgründstückes fest verbundenen Sachen (z.B. 
Antennenanlagen, Bänke, Beleuchtungsanlagen, Carports, elektri-
sche Leitungen, Freileitungen, Garagen, Gartenhäuser und  
-kamine, Gewächshäuer, Grundstückseinfriedungen, Hof- und 
Gehwegsbefestigungen, Hundehütten und -zwinger, Markisen, 
Masten, Pavillons, Pergolen, Schuppen, Schutz- und Trennwände, 
Überdachungen sowie Wäschespinnen).  

e) Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke, auf 
dem/denen das versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). 
Teilen sich mehrere Gebäude ein Flurstück, so gilt als Versiche-
rungsort derjenige Teil des Flurstücks, der durch Einfriedung oder 
anderweitige Abgrenzung dem/den im Versicherungsschein be-
zeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist. 

 
3. Einschlüsse 

a) Mitversichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte oder 
ausgetauschte Sachen, die ein Mieter oder Wohnungseigentümer 
auf seine Kosten beschafft oder übernommen hat. 

b) Mitversichert sind vom Gebäudeeigentümer bereitgestellte Sa-
chen wie Küchen- / möbel.  

c) Für elektronisch gespeicherte Daten und Programme besteht Ver-
sicherungsschutz im Umfang von § 8 Nr. 1 o). 

 
4. Ausschlüsse 

Nicht versichert sind Fotovoltaikanlagen sowie deren zugehörige In-
stallationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungsele-
mente, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verka-
belung). 

 
 
§ 7 Wohnungs- und Teileigentum 
 
1. Wohnungseigentum 

a) Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungs-Eigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Woh-
nungseigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 

sich hierauf gegenüber den übrigen Wohnungseigentümern we-
gen deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen 
nicht berufen. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, hat dem Versicherer die darauf entfallenden Auf-
wendungen zu ersetzen. 

b) Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber ein-
zelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, sofern diese zusätzliche 
Entschädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Ei-
gentums verwendet wird. 
Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer diese Mehrauf-
wendungen zu erstatten. 

 
2. Teileigentum 

Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gilt Nr. 1 entspre-
chend. 

 
 
§ 8 Versicherte Kosten 
 
1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schaden 

aa) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht. 

bb) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erforderlich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

cc) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß aa) er-
forderliche Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

dd) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Inte-
resse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistun-
gen im öffentlichen Interesse erbracht werden.  

b) Aufräum- und Abbruchkosten 
für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie 
für das Wegräumen und den Abtransport von Schutt und sonsti-
gen Resten dieser Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für 
das Ablagern und Vernichten. Mitversichert sind die Kosten für 
das Absperren von Straßen, Wegen und Grundstücken, 

c) Bewegungs- und Schutzkosten 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen, 

d) Kosten zur Ermittlung und Feststellung des Schadens 
für die Ermittlung und Feststellung eines vom Versicherer zu er-
setzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten 
waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde. 

e) Regiekosten 
die für die Koordination, Beaufsichtigung und Betreuung der 
Wiederherstellung, sofern der ersatzpflichtige Schaden 5.000 Euro 
übersteigt notwendig sind. 

f) Kosten für die Dekontamination von Erdreich  
aa) für die notwendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer 

aufgrund behördlicher Anordnungen infolge eines Versiche-
rungsfalls entstehen, um 
1) Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen 

oder zu dekontaminieren oder auszutauschen, 
2) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu 

transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten, 
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3) insoweit den Zustand des im Versicherungsschein be-
zeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfal-
les wiederherzustellen. 

bb) Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern 
die behördlichen Anordnungen 
1) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wa-
ren und 

2) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Versicherungsfalles entstanden ist, 

3) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalles ergangen sind und dem Versicherer ohne 
Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von drei Mo-
naten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden. 

cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami-
nation des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendun-
gen ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden 
Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den 
Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach 
nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sach-
verständige festgestellt. 

dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der so genannten Einliefererhaf-
tung werden nicht ersetzt. 

ee) Kosten gemäß Nr. 1 gelten nicht als Aufräumungskosten ge-
mäß § 8 Nr. 1 a).  

ff) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-
rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz 
beanspruchen kann. 

g) Kosten für Gas- und Wasserverlust 
für den Mehrverbrauch von Gas und Frischwasser, der infolge ei-
nes Versicherungsfalles nach § 3 entsteht und den das Versor-
gungsunternehmen in Rechnung stellt. 

h) Kosten für Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 
Für die Beschädigung versicherter Sachen durch mut- oder bös-
willige Handlungen (auch Graffiti) sowie durch Einbruch oder Ein-
bruchversuch. Schäden an den Glasscheiben sind nur als Folge ei-
nes Einbruchs oder Einbruchversuchs versichert. Auf die Pflicht 
zur polizeilichen Anzeige gemäß Teil E § 8 Nr. 2 wird hingewiesen. 

i) Kosten für die Hotelunterbringung 
aa) für eine Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkos-

ten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die vom Versicherungs-
nehmer genutzte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles 
unbewohnbar wurde und eine Beschränkung auf einen etwa 
bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Entschädigung wird 
nicht geleistet, soweit der Versicherungsnehmer aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Ersatz verlangen kann. 

bb) Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 
200 Tagen.  

cc) Der Anspruch entfällt, sofern eine Leistung aus § 10 Nr. 1 
(Mietausfall) erbracht wird. 

j) Aufräumkosten für Bäume 
die dadurch entstehen, dass aufgrund eines versicherten Ereignis-
ses Bäume umstürzen oder so schwer beschädigt werden, dass sie 
aufgrund behördlicher Anordnung vom Versicherungsgrundstück 
entfernt werden müssen. Bereits abgestorbene Bäume sind von 
der Versicherung ausgeschlossen. Versichert sind die Kosten für 
das Entfernen, den Abtransport und die Entsorgung der Bäume.  
Bis zu 10.000 Euro werden auch Kosten für die Wiederbepflan-
zung mit neuen Trieben ersetzt, wenn die Bäume, Sträucher, 
Pflanzstöcke oder  Kletterpflanzen durch eine nach § 1 Nr. 1 a) 
versicherte Gefahr so beschädigt werden, dass einen natürliche 
Regeneration nicht zu erwarten ist. 

k) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 
wenn eine Gefahr innerhalb und/oder außerhalb des Versiche-
rungsortes entsteht, zu deren Beseitigung der Versicherungs-
nehmer aufgrund gesetzlicher und öffentlichrechtlicherer Vor-
schriften verpflichtet ist. 

l) Sicherungskosten und provisorische Reparaturkosten 
wenn zum Schutz versicherter Sachen nach einem Versicherungsfall 
bis zur Wiederherstellung der endgültigen Schutz- und Sicherungs-

einrichtungen Öffnungen vorläufig verschlossen werden müssen 
(z.B. Notverschalungen) oder versicherte Sachen beschädigt wurden 
und eine endgültige Reparatur noch nicht möglich ist. 

m) externe Transport- und Lagerkosten 
wenn versicherte Sachen vom Versicherungsort entfernt und für 
die Dauer der Wiederherstellung des versicherten Gebäudes ex-
tern gelagert werden müssen. Die Lagerkosten werden so lange 
übernommen, bis die Lagerung wieder im Gebäude möglich ist, 
längstens jedoch für 12 Monate. 

n) Kosten für die Rückreise bei Schäden während des Urlaubs 
für den Versicherungsnehmer, wenn dieser wegen eines erhebli-
chen Versicherungsfalles vorzeitig seine privat veranlasste Ur-
laubsreise abbrechen muss, weil die Anwesenheit am Versiche-
rungsort erforderlich ist. 
Als erheblich gilt ein Versicherungsfall mit einem voraussichtli-
chen Schaden von mindestens 5.000 Euro. 
Als Urlaub gilt eine privat veranlasste Reise vom ständigen Wohnsitz 
des Versicherungsnehmers von mindestens vier aufeinanderfolgen-
den Tagen bis zu einer Höchstdauer von fortlaufenden 56 Tagen. 
Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel er-
setzt, entsprechend dem benutzten Urlaubsreisemittel und der 
Dringlichkeit der Reise an den Schadensort. 
Ist aufgrund eines Versicherungsfalles ein Reiseruf über Rundfunk 
notwendig, werden die entsprechenden Maßnahmen, soweit 
möglich, vom Versicherer eingeleitet und etwaige Kosten ersetzt. 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der Reise an 
den Schadensort bei dem Versicherer Weisung einzuholen, soweit 
es die Umstände gestatten. 

o) Datenrettungskosten 
für die infolge eines Versicherungsfalles am Versicherungsort 
notwendigen Aufwendungen für die technische Wiederherstel-
lung (nicht Wiederbeschaffung) von elektronisch gespeicherten, 
ausschließlich für die private Nutzung bestimmten Daten (ma-
schinenlesbare Informationen) und Programmen. Voraussetzung 
ist, dass die Daten und Programme durch eine ersatzpflichtige 
Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf dem sie gespei-
chert waren, verloren gegangen, beschädigt oder nicht mehr ver-
fügbar sind. Ersetzt werden auch Kosten einer versuchten techni-
schen Wiederherstellung. 
Nicht ersetzt werden Wiederherstellungskosten für Daten und Pro-
gramme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berech-
tigt ist (z.B. so genannte Raubkopien) sowie für Programme und Da-
ten, die der Versicherungsnehmer auf einem Rücksicherungs- oder 
Installationsmedium vorhält. Ebenso wird für die Kosten eines neu-
erlichen Lizenzerwerbs keine Entschädigung geleistet. 

 
2. Entschädigungsgrenzen 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ersetzt der Versicherer für 
versicherte Kosten gemäß b) bis o), § 9 (Mehrkosten), § 10 (Mietaus-
fall) und § 14 (Sachverständigenverfahren) zusätzlich auf erstes Risiko 
summarisch bis 500.000 Euro. 

 
 
§ 9 Mehrkosten 
 
1. Beschreibung der versicherten Leistung 

a) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen Mehrkosten in-
folge von Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
(Gesetze und Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztma-
liger genehmigungspflichtiger Baumaßnahme am betroffenen Ge-
bäudeteil und dem Versicherungsfall in Kraft getreten sind. 

b) Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betrof-
fenen Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkun-
gen nur an anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende 
Mehrkosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei 
Wiederherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

c) Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich 
vom Schaden betroffenen Gebäudeteile.  

d) Besitzen versicherte und vom Schaden betroffene Sachen einen 
Restwert, der aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nicht wieder verwertet werden kann, so wird der 
Restwert insoweit nicht von der Entschädigung abgezogen. Die 
Entschädigung ist jedoch auf den Betrag begrenzt, der sich ver-
tragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Scha-
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den betroffene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Alt-
materialwert abzüglich  Aufräumungs- und Abbruchkosten, 

e) Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkos-
ten im Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neu-
bauwert erstattet. 

 
2. Definitionen 

Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Differenz 
des Aufwandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte 
und dem Aufwand zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter 
Berücksichtigung der Nr. 1 a) und b) entstehen wird. 

 
3. Ausschlüsse 

a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von 
aa) Betriebsbeschränkungen, 
bb) Kapitalmangel, 
cc) behördlichen Auflagen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des 

Versicherungsfalles erteilt wurden. 
b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage beste-

hender Gesetze und Verordnungen durch eine hierin ausgewie-
sene Frist der Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nut-
zung des Gebäudes ganz oder teilweise untersagt, so sind die 
hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde noch keinen 
entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat. 

 
4. Preissteigerungen 

Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen, die im Zuge der Wie-
derherstellung entstehen und deren Ursache in der Zeit zwischen Ein-
tritt des Versicherungsfalles und der unverzüglichen Wiederherstel-
lung liegt und für die nicht gleichzeitig eine Preisdifferenzversiche-
rung besteht. Veranlasst der Versicherungsnehmer nicht unver-
züglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten nur in dem 
Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederher-
stellung entstanden wären. 

 
5. Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

a) Ersetzt werden die tatsächlichen entstandenen Mehrkosten für 
die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn deren Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung in derselben Art und Güte infol-
ge Technologiefortschritts nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. 
Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, 
das der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte mög-
lichst nahe kommt.  

b) Geht die Technologieänderung auf die Veränderung öffentlich-
rechtlicher Vorschriften zurück, werden die Mehrkosten nur im 
Rahmen von a) ersetzt.  

 
6. Entschädigungsgrenzen 

Für die Entschädigung versicherter Mehrkosten gilt die Entschädi-
gungsgrenze gemäß § 8 Nr. 2. 

 
 
§ 10 Mietausfall, Mietwert 
 
1. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt 
a) den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn 

Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht 
die Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben. War 
das Gebäude zur Zeit des Eintritt des Versicherungsfalles nicht ver-
mietet und weist der Versicherungsnehmer  nach, dass das Gebäu-
de bei Eintritt des Versicherungsfalls für einen in der Zukunft und 
innerhalb der Haftzeit liegenden Termin vermietet war, wird der ab 
diesem Zeitpunkt entstandene Mietausfall bis zum ende des ge-
schlossenen Mietvertrages, längstens jedoch bis zum Ablauf der 
Haftzeit ersetzt , 

b) den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fort-
laufender Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versiche-
rungsnehmer selbst bewohnt und die infolge eines Versiche-
rungsfalles unbenutzbar geworden sind, falls dem Versicherungs-
nehmer die Beschränkung auf einen benutzbar gebliebenen Teil 
der Wohnung nicht zugemutet werden kann. 

c) auch einen durch die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten (z.B. Wiederaufbaubeschränkungen) verursachten zusätzli-
chen Mietausfall bzw. Mietwert, 

d) den Mietausfall oder Mietwert werden auch ersetzt, wenn die 
Räumung des versicherten Gebäudes durch eine zuständige Be-
hörde angeordnet wird, weil sich auf einem Nachbargrundstück 
ein Schadenfall ereignet hat, der nach den Bedingungen des vor-
liegenden Vertrages versichert wäre,  

e) sofern das Gebäude zu mindestens 50 % für Wohnzwecke genutzt 
wurde, den Mietausfall und Mietwert auch für gewerblich genutzte 
Räume.  

 
2. Haftzeit 

a) Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in 
dem die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 36 
Monate seit dem Eintritt des Versicherungsfalles. 

b) Endet das Mietverhältnis infolge des Schadens und sind die Räu-
me trotz Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt zum 
Zeitpunkt der Wiederherstellung nicht zu vermieten, wird der 
Mietverlust bis zur Neuvermietung über diesen Zeitpunkt hinaus 
für die Dauer von bis zu 6 Monaten ersetzt (Nachhaftung), höchs-
tens jedoch bis zum Ablauf der Haftzeit nach Nr. 2 a. 

c) Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der 
Versicherungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht 
schuldhaft verzögert. 

 
3. Entschädigungsgrenzen 

Für die Entschädigung des Mietausfall bzw. Mietwertes gilt die Ent-
schädigungsgrenze gemäß § 8 Nr. 2. 

 
 
§ 11 Versicherungswert, Höchstentschädigung, Ermittlung und Anpas-

sung der Prämie  
 
1. Versicherungsumfang 

a) Neubauwert 
Versichert ist der ortsübliche Neubauwert der im Versicherungs-
schein bezeichneten Gebäude zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles. Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige 
Konstruktions- und Planungskosten. 
Wir passen den Versicherungsschutz bis zur Höchstentschädigung 
(siehe Ziffer 2) an die Baukostenentwicklung an (siehe Ziffer 5). 
Wenn sich durch bauliche Maßnahmen ein der Prämienberechnung 
zugrunde liegender Umstand (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung 
und/oder sonstige vereinbarte Merkmale) innerhalb der Versiche-
rungsperiode werterhöhend verändert, besteht bis zum Schluss der 
laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz. 

b) Gemeiner Wert  
Bei Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd 
entwertet sind, ist nur noch der erzielbare Verkaufspreis ohne 
Grundstücksanteile versichert (gemeiner Wert). Eine dauernde 
Entwertung liegt insbesondere vor, wenn die Gebäude für ihren 
Zweck nicht mehr zu verwenden sind. 

 
2. Höchstentschädigung 

Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen ist je Versiche-
rungsfall (siehe § 1) auf die im Versicherungsschein vereinbarte 
Höchstentschädigung begrenzt. 

 
3. Ermittlung und Neukalkulation der Prämie  

a) Grundlagen der Ermittlung der Prämie sind Fläche, Gebäudetyp, 
Bauausführung und -ausstattung, Nutzung, Schadenverlauf oder 
sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Prämienberechnung 
erheblich sind, sowie der Anpassungsfaktor (siehe Ziffer 5). 
Die Grundprämie errechnet sich aus der Wohn- und Nutzfläche 
(siehe § 12 Nr. 9) multipliziert mit der Prämie je Quadratmeter 
Wohn- und Nutzfläche. Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird 
berechnet durch Multiplikation 
− der vereinbarten Grundprämie mit 
− dem vereinbarten Gebäudealterungsfaktor mit 
− dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor und mit 
− dem Schadenfaktor. 
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b) Neukalkulation/Anpassung der Prämie  
Der Versicherer kann die Prämie pro Quadratmeter für bestehen-
de Versicherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten Versi-
cherungsschutz vereinbart ist (Prämiensatz), mit Wirkung von Be-
ginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen. Dabei darf 
der geänderte Prämiensatz den im Zeitpunkt der Änderung gel-
tenden Tarifprämiensatz nicht übersteigen. 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung der 
Prämie zugegangen ist, durch Erklärung in Textform kündigen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 

 
4. Prämieneinstufung 

a) Einstufung bei Vertragsbeginn 
Die Einstufung richtet sich nach der Anzahl der Vorschäden mit 
Entschädigungsleistung oder Rückstellung am zu versichernden 
Gebäude innerhalb der letzten fünf Jahre, unabhängig ob eine 
Wohngebäudeversicherung bestanden hat oder nicht. 
Zwischen Antragstellung und Versicherungsbeginn (Beginn des 
Versicherungsschutzes) eintretende Schäden müssen dem Versi-
cherer unverzüglich nachgemeldet und bei der Tarifierung be-
rücksichtigt werden. 

 
Schadenbelastung Faktor für Prämienberechnung 
schadenfrei 1,00 
1 Vorschaden 1,25 
2 oder mehr Vorschäden Zeichnung nur auf Anfrage 

 
b) Einstufung bei weiterem Verlauf 

Hat der Versicherer eine Entschädigungsleistung oder Rückstel-
lung für einen Schaden erbracht, wird der Faktor der Prämienbe-
rechnung zur nächsten Hauptfälligkeit für fünf Versicherungsjahre 
auf 1,25 angehoben. Unter der Voraussetzung eines schaden-
freien Verlaufes, entfällt der Zuschlag mit der Hauptfälligkeit im 
sechsten Kalenderjahr. Bei weiteren Schadenmeldungen wird der 
Vertrag mit Zuschlag weiter geführt. 
Maßgebend für die Rückstufung ist das Jahr, in dem der Versiche-
rer erstmalig eine Rückstellung oder ein Zahlung geleistet hat. 

c) Verschweigt der Versicherungsnehmer schuldhaft Vorschäden 
oder unterlässt die Nachmeldung gemäß 4 a), so beträgt die Prä-
mie für das erste Versicherungsjahr das Doppelte der Prämie, die 
bei richtiger Einstufung hätte erhoben werden müssen, mindes-
tens jedoch 1.000 Euro. 

 
5. Anpassung der Prämie  

Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung des Versiche-
rungsschutzes (siehe Ziffer 1 a) gemäß der Erhöhung oder Verminde-
rung des Anpassungsfaktors. 
a) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 

1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den 
sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres veröffentlichte 
Baupreisindex für Wohngebäude und der für den Monat April des 
Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe ver-
ändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische Bundesamt be-
kannt. Bei dieser Anpassung werden die Änderung des Baupreis-
indexes zu 80 Prozent und die des Tariflohnindexes zu 20 Prozent 
berücksichtigt. Bei dieser Berechnung wird jeweils auf zwei Stel-
len nach dem Komma gerundet.  
Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma er-
rechnet und gerundet. Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach 
dem Komma eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerun-
det, sonst abgerundet. 

b) Bei der Berechnung des Prozentsatzes, um den sich der Anpas-
sungsfaktor ändert, werden auch sämtliche Anpassungen seit Ver-
tragsbeginn, die aufgrund von einem oder mehreren Ihrer Wider-
sprüche (siehe c)) unterblieben sind, berücksichtigt. Eine nur teil-
weise Berücksichtigung unterbliebener Anpassungen ist nicht 
möglich. Sie werden damit so gestellt, als ob seit Vertragsbeginn 
keinerlei Widersprüche erfolgt wären. 

c) Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung der Prämie inner-
halb eines Monates, nachdem Ihm die Mitteilung über die Erhö-
hung des Anpassungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in 
Textform widersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die recht-

zeitige Absendung. Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. In 
diesem Fall wird bei Eintritt eines Versicherungsfalles die Ent-
schädigung (einschließlich Kosten und Mietausfall) nur anteilig 
gezahlt. Über den jeweils geltenden Anteil wird der Versiche-
rungsnehmer informiert. 

 
6. Nachträgliche Änderung eines Prämienmerkmales 

Ändert sich nachträglich ein der Prämienberechnung zugrunde lie-
gender Umstand und würde sich dadurch eine höhere Prämie erge-
ben, können wir die höhere Prämie ab Anzeige der Änderung verlan-
gen. Fallen Umstände, für die eine höhere Prämie vereinbart ist, 
nachträglich weg, sind wir verpflichtet, die Prämie zu dem Zeitpunkt 
herabzusetzen, zu dem er hiervon Kenntnis erlangt hat. Das Gleiche 
gilt, soweit solche prämienrelevanten Umstände ihre Bedeutung ver-
loren haben oder ihr Vorliegen nur irrtümlich angenommen wurde. 

 
7. Anpassung der Prämie aufgrund Änderung des Gebäudealters 

Das Gebäudealter kann Einfluss auf den Schadenbedarf und damit 
auf die Prämie haben. Deshalb können sich für Gebäude unterschied-
lichen Alters unterschiedliche Prämien ergeben. 

 
a) Gebäudealterungsfaktor  

Das Verhältnis des Schadenbedarfes von Gebäuden eines jeden 
Alters zum Schadenbedarf von Gebäuden wird durch den Gebäu-
dealterungsfaktor abgebildet. Die Gebäudealterungsfaktoren gel-
ten für die gesamte Laufzeit des Vertrages. Sie betragen entspre-
chend dem Gebäudealter  

 
 

Gebäudealter Altersfaktor für Prämien-
berechnung 

0 1,000 
1 1,040 
2 1,080 
3 1,120 
4 1,160 
5 1,201 
6 1,241 
7 1,281 
8 1,321 
9 1,361 
10 1,401 
11 1,441 
12 1,481 
13 1,521 
14 1,562 
15 1,602 
16 1,642 
17 1,682 
18 1,722 
19 1,762 
20 1,802 
21 1,842 
22 1,882 
23 1,923 
24 1,963 
25 2,003 
26 2,043 
27 2,083 
28 2,123 
29 2,163 

 > = 30 2,203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  Stand  06/2010 

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
 
1. Im Versicherungsfall sind Grundlage der Entschädigungsberechnung 

a) bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskos-
ten für das im Versicherungsvertrag in seiner konkreten Ausges-
taltung (Fläche, Gebäudetyp, Bauausführung und -ausstattung 
oder sonstige vereinbarte Merkmale, die für die Beitragsberech-
nung erheblich sind) beschriebene Gebäude (einschließlich der 
Architektengebühren sowie sonstiger Konstruktions- und Pla-
nungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles, 

b) bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen 
die notwendigen Reparaturkosten in der im Versicherungsvertrag 
beschriebenen konkreten Ausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, 
Bauausführung und -ausstattung oder sonstige vereinbarte 
Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich sind) bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchstens jedoch die orts-
üblichen Wiederherstellungskosten, 

c) bei zerstörten oder abhandengekommenen sonstigen Sachen der 
Wiederbeschaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im 
neuwertigen Zustand. 

d) Restwerte werden angerechnet. 
 
2. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert 

Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft 
entwertet ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung 
des erzielbaren Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner 
Wert) entschädigt. 

 
3. Angezeigte bauliche Veränderungen 

Für die Höhe der Entschädigung werden die nach Vertragsschluss 
gemäß § 12 Nr. 1 angezeigten Veränderungen an den versicherten 
Gebäuden berücksichtigt. 

 
4. Abweichende Bauausgestaltung 

a) Sind im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die im Versicherungs-
vertrag beschriebenen Gebäude in der konkreten Bauausgestal-
tung geringerwertig beschaffen, so ist der Versicherer nicht ver-
pflichtet, mehr als den tatsächlich eingetretenen Schaden zum 
ortsüblichen Neubauwert zu ersetzen. 

b) Sollte im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die konkrete Bauaus-
gestaltung hingegen höherwertig sein, werden die ortsüblichen 
Wiederherstellungskosten (Nr. 1 a) bzw. die notwendigen Repara-
turkosten (Nr. 1 b) nur auf der Grundlage des im Versicherungs-
vertrag in seiner konkreten Ausgestaltung (Fläche, Gebäudetyp, 
Bauausführung und -ausstattung oder sonstige vereinbarte 
Merkmale, die für die Beitragsberechnung erheblich sind) be-
schriebenen Gebäudes ersetzt. Unberührt bleiben die Vorschriften 
über den Umfang und die Anpassung des Versicherungsschutzes 
(siehe § 11), die Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht 
(siehe Teil E § 8) und der Gefahrerhöhung (siehe § 16). 

 
5. Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten ist 
der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung 
der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 

 
6. Mietausfall, Mietwert 

Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis 
zum Ende der vereinbarten Haftzeit. 

 
7. Mehrwertsteuer 

a) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der 
Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt 
hat. 

b) Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe 
§ 8) und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 10) gilt 
a) entsprechend. 

 
8. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 

Ist die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegte Quadratmeter-
zahl gemäß Nr. 9 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe § 1) 
niedriger als die tatsächlichen Verhältnisse (Unterversicherung), so 

wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von zugrunde 
gelegter Quadratmeterzahl zur tatsächlichen Quadratmeterzahl nach 
folgender Berechnungsformel gekürzt:  Entschädigung = Schadenbe-
trag multipliziert mit der zugrunde gelegten Quadratmeterzahl divi-
diert durch die tatsächliche Quadratmeterzahl. 

 
9. Wohnflächenberechnung, Unterversicherungsverzicht, Versehens-

klausel 
a) Wird die Quadratmeterzahl gemäß der der nachstehenden Grund-

lage ermitteln, nimmt der Versicherer abweichend von Nr. 8 kei-
nen Abzug wegen Unterversicherung vor: 
aa) Die Wohnfläche ist dem Kauf-/Mietvertrag oder den Bauun-

terlagen zu entnehmen, wobei alle zu Wohn-, Gewerbe- oder 
Hobbyzwecken ausgebauten Flächen zu berücksichtigen 
sind. Zur Wohnfläche zählen nicht Treppen, Balkone, Loggien, 
Terrassen, Garagen, Carports und sonstige nicht ausgebaute 
Räume . Kellerräume (auch Hanglage) sind grundsätzlich, un-
abhängig von der Nutzung, mit 20 Prozent der Grundfläche 
zu berechnen. 
Sind derartige Unterlagen nicht vorhanden, ist die Wohnfläche 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu ermitteln. 

bb) Die Wohnfläche ist die Summe der Gesamtgrundfläche aller 
Räume (Innenmaß ohne Innenwände, kein Abzug für Dach-
schrägen) des Hauses und der zu Wohn- bzw. Gewerbezwe-
cken genutzten Nebengebäude. Zur Wohnfläche zählen auch 
Arbeitszimmer, gewerblich und beruflich genutzte Räume, 
Hobbyräume und Wintergärten.  
Zur Wohnfläche zählen nicht Treppen, Balkone, Loggien, Ter-
rassen, Garagen, Carports und sonstige nicht ausgebaute 
Räume. Kellerräume (auch Hanglage) sind grundsätzlich, un-
abhängig von der Nutzung, mit 20 % der Grundfläche zu be-
rechnen. 

b) Abweichend von a) nimmt der Versicherer keinen  Abzug wegen 
Unterversicherung vor, wenn die angegebene Quadratmeterzahl 
leicht fahrlässig unrichtig angegeben wurde und nicht mehr als 
15 % von der tatsächlichen Quadratmeterzahl abweicht. Sofern 
nach Feststellung der Unterversicherung ein erhöhter Beitrag zu 
entrichten wäre, hat der Versicherungsnehmer den geänderten 
Beitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, ab dem der Umstand 
eingetreten ist. 
Die in § 195 Bürgerliches Gesetzbuch festgelegte Verjährungsfrist 
oder ein vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehen-
de Versehensklausel nicht berührt. 

c) Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Ver-
sicherungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach 
Vertragsabschluß durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen ver-
ändert wurde und die Veränderung dem Versicherer nicht unver-
züglich angezeigt wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche 
Neubauwert innerhalb eines Jahres vor Eintritt des Versicherungs-
falles durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde. 

 
10. Wiederherstellung und Wiederbeschaffung 

In der Neuwertversicherung erwirbt der Versicherungsnehmer den 
Anspruch auf Zahlung des Teils der Entschädigung, der den Zeitwert-
schaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, soweit und sobald er inner-
halb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicherstellt, 
dass er die Entschädigung verwenden wird, um versicherte Sachen in 
gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle wieder-
herzustellen oder wiederzubeschaffen. Ist dies an der bisherigen Stel-
le rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so 
genügt es, wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt werden. 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten 
Neuwertanteiles an den Versicherer verpflichtet, wenn er die auf den 
Neuwertanteil geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sachen ver-
wendet. 
Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 
a), b) und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnut-
zung. Nr. 7 gilt entsprechend. 
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§ 13 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat 

 
2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 
nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache in-
folge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 

 
3. Verzinsung  

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer 
nachgewiesen hat. 

c) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens je-
doch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, a) und 3 b) ist der Zeit-
raum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht ge-
zahlt werden kann. 

 
5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

 
 
§ 14  Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird. 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Ver-
sicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

 
2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

 
3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 

Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei 
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag infrage kommender Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den 

versicherten Mietausfall bzw. Mietwert. 
 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte in-
nerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezoge-
nen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

 
6. Kosten 

Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 
10.000 Euro, so ersetzt der Versicherer bis zu der hierfür vereinbarten 
Höchstentschädigung gemäß § 8 Nr. 2 von den durch den Versiche-
rungsnehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
 
§ 15 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versiche-

rungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften 

 
1. Sicherheitsvorschriften 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versi-
cherungsnehmer 
a) die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen 

und Einrichtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets 
in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder 
Schäden unverzüglich beseitigen zu lassen, 

b) nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit 
genügend häufig zu kontrollieren und dort alle wasserführenden 
Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und ent-
leert zu halten, 

c) in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu behei-
zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle was-
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serführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entlee-
ren und entleert zu halten. 

 
2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Oblie-
genheiten, ist der Versicherer unter den Teil E § 8 beschriebenen Vor-
aussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilwei-
se leistungsfrei.  

 
 
§ 16 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil E § 9 kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
b) ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht 

genutzt wird, 
c) an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in de-

ren Verlauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die 
das Gebäude überwiegend unbenutzbar machen, 

d) in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen 
oder verändert wird, 

e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt 
wird. 

 
 
§ 17 Veräußerung der versicherten Sachen 
 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 
so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien 
das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwer-
ber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versiche-
rungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein. 

b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintritts des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner. 

c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

 
2. Kündigungsrechte 

a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungs-
verhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräuße-
rung ausgeübt wird. 

b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode in Schriftform zu kündigen. 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird. 

c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer al-
lein für die Zahlung der Prämie. 

 
3. Anzeigepflichten 

a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-
ber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zu-
gehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht ge-
schlossen hätte. 

c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
 

§ 18 Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit 
 
Besteht im Rahmen eines gebündelten Vertrages neben dieser Wohnge-
bäudeversicherung auch eine Premium-Unfallversicherung, so wird bei 
Arbeitslosigkeit gemäß Nr. 2.12 der AUB bis 24 Monaten beitragsfreier 
Versicherungsschutz geboten. 
 
 
§ 19 Regressverzicht 
 
Steht dem Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer / Vermieter 
(auch bei Teileigentum) ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen 
Mieter oder Angehörigen zu und geht der Anspruch auf den Versicherer 
über, so kann der Versicherungsnehmer gegen die Geltendmachung 
dieses Anspruches Einspruch erheben. Ein Einspruch ist jedoch nicht 
möglich, wenn der Mieter oder Angehörige den Anspruch über eine Haft-
pflichtversicherung geltend machen kann oder wenn der Mieter oder 
Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat. 
 
 
§ 20 Bedingungsgarantie 
 
Die INTERLLOYD garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur Ge-
bäudeversicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von den durch den 
Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) empfohlenen Bedin-
gungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskreises Vermittlerrichtli-
nie – Stand 02/2010 – abweichen. 
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Allgemeine Hausratversicherungs-Bedingungen 
(VHB – Eurosecure 2010) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall),  

generelle Ausschlüsse 
§ 2 Feuer 
§ 3 Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
§ 4 Leitungswasser 
§ 5 Sturm, Hagel 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
§ 7 Außenversicherung 
§ 8 Versicherte Kosten 
§ 9 Versicherungswert, Höchstentschädigung 
§ 10 Anpassung der Prämie 

§ 11 Wohnungswechsel 
§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung 
§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke 
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versicherungs-

nehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvorschrift 
§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
§ 18 Wieder herbeigeschaffte Sachen 
§ 19 Bedingungsgarantie 
 

 

 

Teil B  
Hausratversicherung 
 
§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 

Ausschlüsse 
 
1. Versicherungsfall 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Feuer gemäß § 2, 
b) Einbruchdiebstahl und weitere strafbare Handlungen gemäß § 3, 
c) Leitungswasser gemäß § 4, 
d) Sturm, Hagel gemäß § 5 
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhandenkom-
men. 

 
2. Ausschluss Krieg und Kernenergie 

a) Ausschluss Krieg  
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignis-
se, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand. 

b) Ausschluss Kernenergie 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. 

 
 
§ 2 Feuer und sonstige Sachgefahren 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Brand, Rauch, Ruß, Schmor- und Sengschäden 
b) Blitzschlag, Überspannung durch Blitz, Stromausfall (Tiefkühlgut) 
c) Explosion, Implosion, Verpuffung, Überschalldruckwellen, Blind-

gängerschäden 
d) Auf- oder Anprall von Fahrzeugen 
e) Schäden durch radioaktive Isotope 
f)) Innere Unruhen, Streik, Aussperrung 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

 
2. Brand, Rauch, Ruß, Schmor- und Sengschäden 

 
2.1 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 
Versicherungsschutz besteht auch für Brandschäden, die an versi-
cherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder 
der Wärme zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt 
werden. 
 

2.2 Für Rauch- oder Rußschäden an versicherte Sachen besteht auch 
dann Versicherungsschutz, wenn sie nicht Folge eines Brandes im 

Sinne von Ziffer 2.1 sind. Nicht versichert sind Schäden, die durch 
allmähliche Einwirkung von Rauch oder Ruß entstehen. 
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 100 Euro je Schadenfall vereinbart.  

 
2.3 Schmor- und Sengschäden 

Sengschäden sind durch Hitzeeinwirkung örtlich begrenzte Schäden, 
die durch Verfärbung der versengten Sache sichtbar werden.  
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 100 Euro je Schadenfall vereinbart.  

 
3. Blitzschlag, Überspannung durch Blitz,  Stromausfall 
 
3.1 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen 
und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden 
anderer Art entstanden sind. 
Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektri-
schen Einrichtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden 
anderer Art gleich. 

 
3.2 Überspannung durch Blitz 

In Ergänzung zum Versicherungsschutz für Blitzschlagschäden leistet 
der Versicherer Entschädigung auch für Schäden, die an versicherten 
elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Überspannung, Über-
strom und Kurzschluss infolge eines Blitzes oder durch sonstige at-
mosphärisch bedingte Elektrizität entstehen. 

 
3.3 Stromausfall (Tiefkühlgut) 

a) Versichert sind Schäden an Lebensmitteln in Gefrier- oder Tief-
kühlanlagen, die infolge einer unvorhersehbaren Unterbrechung 
der Stromzufuhr (Netzausfall) zum Versicherungsort verursacht 
werden.  

b) Nicht versichert sind Schäden durch technische Defekte und Be-
dienungsfehler die am Versicherungsort auftreten.  

c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 1.000 Euro. 

 
4. Explosion, Implosion, Verpuffung, Überschalldruckwellen, Blindgän-

gerschäden 
 
4.1 Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.  
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 
wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass 
ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine 
Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
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4.2. Implosion 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
druckes. 
 

4.3 Verpuffung 
Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen und Stäuben mit 
nur geringer Geschwindigkeit und Druckwirkung. 
 

4.4 Überschalldruckwellen 
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie 
durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze durch-
flogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen 
einwirkt. 
 

4.5 Blindgängerschäden 
Versichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten 
Kriegen. 

 
5. Anprall von Wasser-, Land-, Schienen-, Kraftfahrt- oder Luftfahrzeu-

gen 
Als Fahrzeuganprall gilt jede unmittelbare Berührung von Fahrzeu-
gen seiner Teile oder seiner Ladung, mit versicherten Sachen oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden. 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
a) Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die vom Versi-

cherungsnehmer oder dem Benutzer der Gebäude betrieben 
werden, 

b) Schäden durch Verschleiß. 
Nicht versichert sind 
a) Schäden an Fahrzeugen; 
b) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen. 

 
6. Schäden durch radioaktive Isotope 

Eingeschlossen sind Schäden an versicherten Sachen, die als Folge 
eines unter die Versicherung fallenden Schadenereignisses durch auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbe-
sondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt 
nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

 
7. Innere Unruhen, Streik oder Aussperrung 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
unmittelbar durch innere Unruhen, Streik oder Aussperrung zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. Ausge-
nommen davon sind Kosten für die Beseitigung von Glasschäden. 

b) Definitionen: 
aa) Innere Unruhen 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und 
Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und unmit-
telbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

bb) Streik oder Aussperrung 
Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers. 
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers. 
Versichert sind Schäden durch die unmittelbaren Hand-
lungen der streikenden oder ausgesperrten Arbeitnehmer 
des Versicherungsnehmers im Zusammenhang mit einem 
Streik oder beim Widerstand gegen eine Aussperrung an ver-
sicherten Sachen. 

c) Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Scha-
denersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts 
beansprucht werden kann. 

d) Besonderes Kündigungsrecht 
aa) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr In-

nere Unruhen, Streik oder Aussperrung jederzeit kündigen. 
Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 

bb) Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Ge-
brauch, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.  

cc) Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer 
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 

 
8. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind  
aa) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

Erdbeben;  
bb) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im 

Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-
den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch 
den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 

b) Die Ausschlüsse gemäß Nr. 8 bb) gelten nicht, soweit diese Schä-
den Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind. 

 
 
§ 3 Einbruchdiebstahl, Raub, Vandalismus 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch 
a) Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 2, 
b) Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub gemäß Nr. 3, 
c) Raub gemäß Nr. 4, 
d) Diebstahl gemäß Nr. 5 –11 
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zer-
stört oder beschädigt werden. 

 
2. Einbruchdiebstahl 
 
2.1 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 
eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von ei-
ner dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist 
(falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewie-
sen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekom-
men sind. 
Die verschlossene Schiffskabine eines Kreuz- oder Fährschiffes 
und das Schlafwagenabteil, sofern diese ausschließlich von versi-
cherten Personen genutzt wird, sind dem Raum eines Gebäudes 
gleichgestellt; 

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder fal-
sche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, um es zu 
öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhan-
dengekommen sind; 

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwen-
det, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort 
verborgen gehalten hatte; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer 
Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 4a aa) oder 
4a bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu 
erhalten; 

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder durch Raub 
gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäu-
des eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigen Schlüssels ein-
dringt, den er – innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes 
– durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass we-
der der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl des Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht 
hatte. 

 
2.2 Einbruch über nicht versicherte Räume 

Als Einbruch gemäß Ziffer 2.1 a) gilt auch, wenn in das Gebäude, in 
dem sich der versicherte Hausrat befindet, in einen nicht versicherten 
Raum eingebrochen wird, und der Dieb von dort ohne zusätzliche 
Hindernisse in die versicherten Räumlichkeiten gelangt. Hierbei ist es 
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unerheblich, ob der nicht versicherte Raum gewerblich oder privat 
genutzt wird. 

 
2.3 Telefonkosten nach einem Einbruchdiebstahl 

Wird nach einem Einbruchdiebstahl in die versicherte Wohnung das 
Telefon von dem Täter benutzt, so ersetzt der Versicherer die dadurch 
angefallenen Telefonkosten bis zu einem Betrag von 1.000 Euro. 
Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf Verlangen einen 
Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsunternehmens ein-
zureichen. 

 
2.4 Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch 

Werden nach einem Einbruchdiebstahl Kunden-, Scheck- oder Kredit-
karten entwendet, so leistet der Versicherer auch für den infolge 
Missbrauchs dieser Karten entstandenen Schaden, sofern hierfür 
nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht. 
Die Entschädigung ist auf 1.000 Euro begrenzt. 

 
3. Vandalismus 

Vandalismus liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2 a, 2 e oder 
2 f bezeichneten Arten in den Versicherungsort eindringt oder eine 
gemäß Nr. 4 a räuberische Tat ausübt und versicherte Sachen vorsätz-
lich zerstört oder beschädigt. 

 
4. Raub 

a) Raub liegt vor, wenn 
aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, 

um dessen Widerstand gegen die Wegnahme versicherter 
Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicher-
te Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl); 

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt  
oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr 
für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Ver-
sicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten inner-
halb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Dro-
hung ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenom-
men werden, weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor 
der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht 
verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohn-
macht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Wi-
derstandskraft ausgeschaltet ist. 

b) dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner 
Zustimmung in der Wohnung anwesend sind. 

c) Versicherungsschutz besteht auch, wenn der Versicherungsneh-
mer zur Heranschaffung der Sachen an den Ort der Herausgabe 
oder Wegnahme erpresst wurde. 

 
5. Diebstahl von Fahrrädern, Kinderwagen, Rollstühlen und Gehilfen 

a) Für Fahrräder, Kinderwagen, Roll-/Krankenstühle oder Gehilfen 
erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf Schäden durch 
einfachen Diebstahl. 
aa) Der Versicherungsnehmer hat das Fahrrad durch ein dem 

Wert des Fahrrades entsprechendes Fahrradschloss gegen 
Diebstahl zu sichern, wenn er es nicht zur Fortbewegung ein-
setzt. 

bb) Für die mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder Roll-/Kranken-
fahrstuhl lose verbundenen und regelmäßig ihrem Gebrauch 
dienenden Sachen besteht nur Versicherungsschutz, wenn 
sie zusammen mit den genannten Gegenständen abhanden-
gekommen sind. 

b) Entschädigungsgrenze 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Euro je qm-
Wohnfläche, maximal 1.000 Euro begrenzt. 

 
6. Diebstahl aus verschlossenen Kraftfahr-, Wassersportfahrzeugen, 

oder Anhängern 
a) Der Versicherer leistet Entschädigung für die Zerstörung, die Be-

schädigung oder das Abhandenkommen durch Diebstahl für ver-
sicherte Sachen, ausgenommen Sachen gemäß Ziffer 6 c), die sich 
vorübergehend außerhalb der Wohnung und innerhalb der EU, 
Schweiz oder Norwegen im  

aa) verschlossenene Innen- oder Kofferraum eine Kraftfahrzeuges 
oder Anhängers; 

bb) Innenraum (Kajüte, Backkiste oder Ähnliches) eines Wasser-
sportfahrzeuges befinden. 

b) Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die genann-
ten Räumlichkeiten fest umschlossen und mittels Schloss gesi-
chert sind. Eine Abdeckung mit Planen, Persenningen oder Ähnli-
ches reicht nicht. 

c) Keine Entschädigung wird geleistet für fremdes Eigentum, für 
Wertsachen gemäß § 13 Nr. 1, für technische Geräte wie u.a. trag-
bare Autotelefone und Mobiltelefone, Laptops, Omnibooks, No-
tebooks, mobile Navigationsgeräte, Foto-, Film- und Videogeräte 
und ähnliche Geräte und deren Zubehör sowie für Kraftfahrzeug-
teile und Kraftfahrzeugzubehör. 

d) Entschädigungsgrenze 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Euro je qm-
Wohnfläche, maximal 1.000 Euro begrenzt. 

 
7. Diebstahl auf dem Grundstück 
 
7.1 Diebstahl von Gartenmöbel, -geräte und sonstigem Garteninventar 

a) Mitversichert ist der einfache Diebstahl innerhalb des Grundstücks 
auf dem die versicherte Wohnung liegt, von  
aa)  Gartenmöbel und Gartengeräte;  
bb) Wäsche und Bekleidung (außer Pelzen, Leder- und Alcanta-

rawaren); 
cc) Go-Karts, Rasenmäher (Aufsitzrasenmäher) und sonstige 

Spielfahrzeuge (außer zulassungs oder versicherungspflichti-
ge Fahrzeuge über 6 km/h); 

b) Entschädigungsgrenze 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Euro je qm-
Wohnfläche, maximal 1.000 Euro begrenzt. 

 
7.2 Diebstahl von Überwachungseinrichtungen, Markisen und Antennen 

Mitversichert ist der einfache Diebstahl innerhalb des Grundstücks 
auf dem die versicherte Wohnung liegt von Überwachungseinrich-
tungen (siehe § 6 Nr. 2 jj), Markisen und Antennen, sofern diese Sa-
chen nicht gewerblichen Zwecken dienen. 

 
8. Trickdiebstahl am Versicherungsort 

Trickdiebstahl liegt vor, wenn sich der Dieb durch Täuschung des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person Zutritt zur Wohnung verschafft und dort versicherte 
Sachen entwendet. 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf 10 Euro je qm-
Wohnfläche, maximal 1.000 Euro begrenzt. 

 
9. Diebstahl aus Kranken-, Kur- oder Rehazimmer 

a) Entschädigung wird auch für versicherte Sachen geleistet, wenn 
diese sich aufgrund eines stationären Krankenhausaufenthaltes 
vorübergehend außerhalb der Wohnung befinden und innerhalb 
Deutschlands durch einfachen Diebstahl aus dem Krankenzimmer 
entwendet oder bei diesem Ereignis zerstört oder beschädigt wer-
den.  
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf Sachen, die dem 
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person gehören. 

b) Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß § 13 
Nr. 1 a bb) bis ee). 

c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 500 Euro. Davon ist die Entschädigung 
für Bargeld gemäß § 13 Abs. 2 auf 250 Euro begrenzt. 

 
10. Diebstahl am Arbeitsplatz 

a) Entschädigung wird auch für versicherte Sachen geleistet, wenn 
diese sich aufgrund der beruflichen Tätigkeit vorübergehend au-
ßerhalb der Wohnung befinden und innerhalb Deutschlands 
durch einfachen Diebstahl am Arbeitsplatz entwendet oder bei 
diesem Ereignis zerstört oder beschädigt werden. 
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf Sachen, die dem 
Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person gehören. 

b) Keine Entschädigung wird geleistet für Wertsachen gemäß § 13 
Nr. 1 a bb) bis ee). 
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c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 500 Euro. Davon ist die Entschädigung 
für Bargeld gemäß § 13 Abs. 2 auf 250 Euro begrenzt. 

 
11. Obliegenheiten durch den Versicherungsnehmer 

Bei Diebstählen gemäß Ziffer 5 bis 10 hat der Versicherungsnehmer 
nachfolgende Obliegenheiten zu erfüllen: 
a) Besondere Obliegenheiten im Schadenfall 

aa) Der Versicherungsnehmer hat die Kaufbelege, sowie sonstige 
Unterlagen wie z.B. Fahrradpass, die Marke und Rahmen-
nummern, Codierbescheinigung, Garantiekarten, Gebrauchs-
anweisungen usw. über den Hersteller, die Marke und die Ge-
rätenummern der versicherten Sachen zu beschaffen und 
aufzubewahren, soweit ihm dies billigerweise zugemutet 
werden kann. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Bestimmung, so 
kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merkmale 
anderweitig nachweisen kann. 

bb) Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen und dem Versicherer einen Nachweis da-
für zu erbringen, dass das Fahrrad, der Kinderwagen oder 
Krankenfahrstuhl nicht innerhalb von drei Wochen seit An-
zeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. 

cc) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versiche-
rungsfalles gemäß § 3 Ziffer 2.1 Nr. 2 a) Absatz 2 den Schaden 
vorab an der Rezeption des Schiffes zu melden. 

b) Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der Obliegenheiten nach 
a) so ist der Versicherer nach Maßgabe der in Abschnitt „E“ § 8 
Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung 
berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 

 
12. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden, die verursacht werden durch weitere Ele-
mentargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben, Erdfall, 
Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

 
 
§ 4 Leitungswasser 
 
1. Bruchschäden 

Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten 
Hausrat gehören (siehe § 6 Nr. 2), leistet der Versicherer Entschädi-
gung für innerhalb von Gebäuden eintretende 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an 

aa) Rohren der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder 
den damit verbundenen Schläuchen, 

bb) Rohren der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen,   

cc) Rohren von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen, 
dd) Regenwassernutzungsanlagen, 
ee) innenliegende Regenwasserableitungs-, Lüftungs- oder Gas-

rohren, 
ff) Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchs-

verschlüsse, Wassermesser) ausgenommen Schäden durch 
Verschleiß 

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern  
oder vergleichbaren Anlagen sind. 

b) Mitversichert ist infolge eines nach Ziffer 2 versicherten Nässe-
schadens erforderliche Austausch von Armaturen im Bereich der 
Rohrbruchstelle bis 500 Euro. 

c) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installa-
tionen: 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 

(z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 
Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche, 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper einschließlich 
der Bodenplatte. 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre in-
nerhalb des Gebäudes. 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installatio-
nen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht 
versichert. 

 
2. Nässeschäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch bestimmungswidrig austretende flüssige oder gasförmige Stof-
fe zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
Die Stoffe müssen aus 
a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit 

verbundenen Schläuchen, 
b) den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtun-

gen oder deren Wasser führenden Teilen, 
c) aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, Klima-, 

Wärmepumpen, Solarheizungs-, Wasserlösch-, Berieselungs- oder 
Regenwassernutzungsanlagen, 

d) innenliegenden Regenwasserableitungs-, Lüftungs- oder Gasroh-
ren, 

e) Schwimmbecken, Wasserbetten, Aquarien, Zimmerbrunnen oder 
Wassersäulen 

bestimmungswidrig ausgetreten sein. 
 
3. Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 
aa) Schwamm, 
bb) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

cc) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch, 
dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 

nach Nr. 2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat,  
ee) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen 

wegen eines Brandes, durch Druckproben oder durch Um-
bauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude 
oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage, 

ff) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobi-
len Behältnissen. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen be-
findlichen Sachen, 

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, 
dass Wasser aus dem Aquarium ausgetreten ist. 

 
 
§ 5 Sturm, Hagel 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zer-
stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach a oder b an versicherten Sachen 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf 

Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind; 

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind. 

 
2. Sturm 

Versichert sind Schäden durch Luftbewegungen, die wetterbedingt 
sind (nicht z.B. der durch Druckunterschiede zwischen mehreren Ge-
bäudeöffnungen verursachte Durchzug). 
Auf die Einschränkung gemaß § 7 Nr. 7 wird hingewiesen. 

 
3. Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
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4. Nicht versicherte Schäden 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch  
aa) Sturmflut; 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren  
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen 
durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäu-
deschaden darstellen; 

cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, 
Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch). 

b) Nicht versichert sind Schäden an 
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 

sind, und an den in diesen Gebäuden befindlichen Sachen; 
bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach 

Nr. 1 versichert sind jedoch auf dem gesamten Grundstück, 
auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, Antennenan-
lagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versiche-
rungsnehmer genutzt werden. 

 
 
§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort 
 
1. Beschreibung des Versicherungsumfangs 

Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein be-
zeichneten Wohnung (Versicherungsort). 
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorste-
henden Versicherungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt und in 
zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zer-
stört oder beschädigt wird oder abhandenkommt, ist versichert. 
Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Woh-
nung ist nur im Rahmen der Außenversicherung (siehe § 7) oder so-
weit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, versi-
chert. 

 
2. Definitionen 

a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versiche-
rungsnehmers zur privaten Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) 
dienen. 

b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür 
gelten besondere Voraussetzungen und Entschädigungsgrenzen 
(siehe § 13). 

c) Ferner gehören zum Hausrat 
aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z.B. Einbaumöbel 

und Einbauküchen), die der Versicherungsnehmer als Mieter 
oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten beschafft oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine an-
derweitige Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Ver-
sicherungsnehmer nachzuweisen. 

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert 
und nicht individuell für das Gebäude gefertigt, sondern le-
diglich mit einem geringen Einbauaufwand an die Gebäude-
verhältnisse angepasst worden sind, 

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die aus-
schließlich der versicherten Wohnung gemäß Nr. 1 dienen 
und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die versi-
cherte Wohnung liegt, 

dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes 
Eigentum, soweit es sich nicht um das Eigentum von Mietern 
bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers handelt (siehe 
Nr. 4 e), 

ee) Fahrräder, Kinderwagen, selbstfahrende Krankenfahrstühle, 
Rasenmäher (Aufsitzrasenmäher), Go-Karts, Spielfahrzeuge 
und sonstige nicht zulassungs- und versicherungspflichtige 
Fahrzeuge bis 6 km/h Höchstgeschwindigkeit , 

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer 
Motoren sowie Surfgeräte, 

gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen, 
hh) Arbeitsgeräte, Einrichtungsgegenstände und sonstige Sachen 

(z.B. Handelsware, Musterkollektion), die ausschließlich dem 
Beruf oder dem Gewerbe des Versicherungsnehmers oder ei-
ner mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person die-
nen;  

Die Höchstentschädigung ist auf 10.000 Euro je Schadenfall 
begrenzt. 

ii) Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen 
(siehe Nr. 3 a9 und b)) gehalten werden (z.B. Fische, Katzen, Vö-
gel), 

jj) technische, optische und akustische Anlagen, die zur Siche-
rung des versicherten Hausrates dienen und die sich auf dem 
Grundstück befinden, auf dem die versicherte Wohnung liegt. 
Der Einschluss gilt jedoch nur, sofern keine Entschädigung 
über eine Gebäudeversicherung erlangt werden kann. 

 
3. Versicherungsort 

Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Woh-
nung. Zur Wohnung gehören 
a) alle Räume des Gebäudes, die ausschließlich vom Versicherungs-

nehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 
Person genutzt werden. Hierzu zählen auch beruflich/gewerblich 
genutzte Räume, sofern diese entweder nur über die Wohnung zu 
betreten sind oder keine Angestellten beschäftigt werden und 
kein Publikumsverkehr stattfindet; 

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende 
Terrassen sowie ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu pri-
vaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließ-
lich Garagen – des Grundstücks, auf dem sich die versicherte 
Wohnung befindet. 

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in denen Haus-
rat bestimmungsgemäß vorgehalten wird (z.B. ausgewiesene 
Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller), des Grund-
stücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet. 

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Woh-
nung zugerechnet, soweit sich diese zumindest in der Nähe des 
Versicherungsortes befinden. 

e) Sofern im Versicherungsvertrag besonders vereinbart, besteht 
auch Versicherungsschutz in Wohnungen und Räumen, die aus-
schließlich von Kindern während der Ausbildung, Wehr- und Zi-
vildienst oder Studienzeit genutzt werden und ein eigener Haus-
stand gegründet wurde 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 10.000 Euro. 

 
4. Nicht versicherte Sachen 

Nicht zum Hausrat gehören 
a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) genannt, 
b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Ge-

fahr trägt. 
Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten 
oder in dessen Eigentum übergegangenen Sachen durch den 
Mieter ersetzt werden – auch höher- oder geringerwertigere –, 
sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. 
Das Gleiche gilt für vom Wohnungseigentümer ersetzte Sachen. 

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren 
Versicherungspflicht, sowie Teile und Zubehör von Kraftfahrzeu-
gen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt, 

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versiche-
rungspflicht, einschließlich nicht eingebauter Teile, soweit nicht 
unter Nr. 2 c) genannt, 

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Ver-
sicherungsnehmers, es sei denn, dieser wurde ihnen vom Versi-
cherungsnehmer überlassen,  

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versiche-
rungsvertrag versichert sind (z.B. Schmucksachen und Pelze, Kunst-
gegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaffen), 

g) elektronisch gespeicherte Daten und Programme. 
 
 
§ 7 Außenversicherung 
 
1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung 

Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer 
mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person sind oder die de-
ren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie sich vo-
rübergehend außerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume 
von mehr als sechs Monaten gelten nicht als vorübergehend. 
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2. Unselbstständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder 
Ausbildung 
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebende Person zur Ausbildung oder um den Wehr- 
oder Zivildienst abzuleisten, außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies 
so lange als vorübergehend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Haus-
stand begründet wird. 

 
3. Sportausrüstung  

a) Für versicherte Sachen, die der Ausübung einer Sportart dienen 
(Sportausrüstung), besteht abweichend von § 7 Nr. 1 auch Versi-
cherungsschutz, wenn sich diese dauernd außerhalb der Woh-
nung innerhalb von Deutschland befinden. 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Höchstent-
schädigung je Schadenfall 1.000 Euro. 

 
4. Kundenschließfächer in Tresorräumen 

a) Die zeitliche Beschränkung von § 7 Nr. 1 gilt nicht für versicherte 
Sachen, die sich in einem Schließfach oder Tresor eines Kreditin-
stitutes innerhalb Deutschlands befinden. 

b) Soweit der Versicherungsnehmer Leistungen aus einer anderen 
Versicherung erlangen kann, gehen diese vor und werden auf die 
Entschädigung angerechnet.  

 
5. Einbruchdiebstahl 

Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in § 3 Nr. 2 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sein.  

 
6. Raub 

Bei Raub besteht Außenversicherungsschutz in den Fällen, in denen 
der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich 
wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben 
angedroht wird, die an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt 
auch, wenn der Raub an Personen begangen wird, die mit dem Versi-
cherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außenversi-
cherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Sachen, die erst auf Verlangen des Täters an den Ort 
der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden. 

 
7. Sturm und Hagel 

Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur 
innerhalb von Gebäuden. 

 
8. Entschädigungsgrenzen 

a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insge-
samt auf 20.000 Euro begrenzt. 

b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungs-
grenzen (siehe § 13 Nr. 2). 

c) Soweit sich der Versicherungsschutz auf Nr. 4 erstreckt, gelten die 
Entschädigungsgrenzen nach § 13 Nr. 2. 

 
 
§ 8 Versicherte Kosten 
 
1. Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 

a) Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

aa) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Um-
ständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens 
für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versi-
cherers macht. 

bb) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwen-
dungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der 
Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die 
Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.  

cc) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) er-
forderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

dd) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feu-
erwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Inte-

resse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistun-
gen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

b) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren. Zieht der Versicherungsnehmer 
einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflich-
tet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

c) Sachverständigenkosten 
Die Kosten des Sachverständigenverfahrens gemäß § 15 Nr. 6 der 
Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung übernimmt 
der Versicherer bei einer festgestellten Schadenhöhe von mindes-
tens 25.000 € in vollem Umfang. 

d) Kosten durch Abbruch einer Urlaubsreise 
Ersetzt werden die Fahrtmehrkosten, wenn der Versicherungs-
nehmer und mitreisende Angehörige seines Haushalts wegen ei-
nes erheblichen Versicherungsfalles vorzeitig eine Urlaubsreise 
abbrechen und an den Schadenort zurückreisen müssen. Erheb-
lich ist ein Versicherungsfall, wenn der Sachschaden voraussicht-
lich 5.000 € übersteigt und die Anwesenheit am Schadenort not-
wendig macht. Der Ersatz der Fahrtmehrkosten richtet sich nach 
dem benutzten Reisemittel und nach der Dringlichkeit der Rück-
reise an den Schadenort. 
Die Höchstentschädigung je Schadenfall beträgt 5.000 Euro. 

 
2. Aufräum-, Bewegungs-, Schutz-, Reparatur,- Unterbringungs- und 

Mietkosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen 
a) Aufräumungskosten  

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen 
und den Abtransport von zerstörten und beschädigten versicher-
ten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern 
und Vernichten. 

b) Bewegungs- und Schutzkosten 
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen andere Sachen be-
wegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

c) Bewachungskosten 
für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung un-
bewohnbar wurde und Schließvorrichtungen und sonstige Siche-
rungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten werden 
bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen 
oder sonstige Sicherungen wieder voll gebrauchsfähig sind, 
längstens für die Dauer von einem Monat. 

d) Haustierunterbringungskosten 
für die Unterbringung von Haustieren in einer Tierpension oder 
einer ähnlichen Unterbringung, wenn die Wohnung unbenutzbar 
wurde und dem Versicherungsnehmer auch die Haltung in einem 
benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis zu 
dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder benutzbar 
oder eine Haltung der Haustiere in einem benutzbaren Teil der 
Wohnung wieder zumutbar ist, längstens für die Dauer von 200 
Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 10 Euro begrenzt. 

e) Hotelkosten 
für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. 
Frühstück, Telefon), wenn die ansonsten ständig bewohnte Woh-
nung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer auch 
die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Kosten werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Woh-
nung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer von 200 Ta-
gen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 100 Euro begrenzt, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. 

f) Reparaturkosten für Nässeschäden 
an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten 
bzw. in Sondereigentum befindlichen Wohnungen. 

g) Kosten für provisorische Reparatur- und Sicherungsmaßnahmen  
Müssen nach einem Schadenfall Reparaturen oder Sicherungen 
behelfsmäßig ausgeführt werden, ersetzt der Versicherer die hier-
für anfallenden Kosten. 

h) Mietfortzahlungskosten, 
wenn trotz Unbewohnbarkeit der Wohnung Mietkosten 
weiterbezahlt werden müssen. 
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i) Reparaturkosten für Gebäudeschäden 
die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder 
den Versuch einer solchen Tat oder innerhalb der Wohnung durch 
Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Beraubung ent-
standen sind. 

j) Schlossänderungskosten  
für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen 
der Wohnung oder für dort befindliche Wertschutzschränke durch 
einen Versicherungsfall abhandengekommen sind. 

k) Transport- und Lagerkosten 
für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die 
Wohnung unbenutzbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar ist. 
Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, 
in dem die Wohnung wieder benutzbar oder eine Lagerung in ei-
nem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, längs-
tens für die Dauer von 200 Tagen. 

l) Umzugskosten, 
wenn aufgrund vollständiger Unbenutzbarkeit der Wohnung der 
Umzug in eine andere Wohnung erforderlich ist. 

m) Kosten für Wasser- und Gasverlust 
Bei einem versicherten Rohrbruch leistet der Versicherer auch für 
die dadurch entstandenen Kosten für den Mehrverbrauch an 
Wasser oder Gas, der sich aus dem Vergleich mit mindestens drei 
aufeinander folgenden Rechnungen des Wasser- oder Gasversor-
gungsunternehmens vor Eintritt des Versicherungsfalles ergibt. 

n) Kostenpauschale 
Ab einer Entschädigung in Höhe von 10.000 Euro erstatten wir Ih-
nen nachgewiesene persönliche Auslagen bis zur Höhe von 250 
Euro. 

 
3. Datenrettungskosten 

a) Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls am Versiche-
rungsort tatsächlich entstandenen, notwendigen Kosten für die 
technische Wiederherstellung – und nicht die Wiederbeschaffung 
– von elektronisch gespeicherten, ausschließlich für die private 
Nutzung bestimmten Daten (maschinenlesbare Informationen) 
und Programme. 
Voraussetzung ist, dass die Daten und Programme durch eine er-
satzpflichtige Substanzbeschädigung an dem Datenträger, auf 
dem sie gespeichert waren, verloren gegangen, beschädigt oder 
nicht mehr verfügbar sind.  
Ersetzt werden auch die Kosten einer versuchten technischen 
Wiederherstellung. 

b) Ausschlüsse  
aa) Nicht ersetzt werden derartige Wiederherstellungskosten für  

1) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versiche-
rungsnehmer nicht berechtigt ist (z.B. sogenannte Raub-
kopien) 

2) Programme und Daten, die der Versicherungsnehmer auf 
einem Rücksicherungs- oder Installationsmedium vor-
hält. 

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für die Kosten ei-
nes neuerlichen Lizenzerwerbs.  

c) Entschädigungsgrenzen 
Es gilt eine Selbstbeteiligung von 100 Euro je Schadenfall verein-
bart. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, beträgt die 
Höchstentschädigung je Schadenfall 250 Euro. 

 
4. Vermögensschäden durch Online-Banking Betrug 

a) Versichert sind Vermögensschäden innerhalb des vom Versiche-
rungsnehmer mittels eigenem PC durchgeführten Online- Ban-
kings im PIN/TAN Verfahren, wenn durch Phishing unberechtigte 
Dritte Überweisungen vom ausschließlich privat genutzten Bank-
konto elektronisch übermitteln und die kontoführende Bank diese 
ausführt. Phishing liegt vor, wenn Dritte mit Hilfe gefälschter E-
Mails Kontodaten sowie dazugehörige PIN, TANs und Passwörter 
von dem Versicherungsnehmer oder der mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen zu erlangen versuchen. Ziel 
dieser gefälschten E-Mails ist es, mit den gewonnenen Daten auf 
gefälschten Internetseiten von Banken unerlaubte Handlungen 
vorzunehmen. 

b) Die Entschädigung ist für den einzelnen Versicherungsfall auf 500 
Euro und je Versicherungsjahr auf 1000 Euro begrenzt. Mehrere 

Vermögensschäden stellen einen Versicherungsfall dar, der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn die 
schadenursächlichen Handlungen miteinander im rechtlichen, wirt-
schaftlichen oder zeitlichen Zusammenhang stehen. 

c) Bei Schäden nach Nr. 4 a) setzt die Entschädigungsleistung vor-
aus, dass 
aa) der PC des Versicherungsnehmers aktiv mit einem Schutz  

oder einer Firewall gegen unberechtigtes Eindringen, einer 
Virenschutzsoftware und einem Spywarescanner aus-
gestattet ist, die jeweils auf dem neuesten Stand gehalten 
und aktualisiert werden. 

bb) die PIN/TANs nicht auf dem PC-System des Versicherungs-
nehmers gespeichert sind. Bei dem Verdacht, dass ein unbe-
rechtigter Dritter Kenntnis der PIN und/oder TANs erlangt hat, 
ist der Zugang zum Online-Banking des Kreditinstitutes un-
verzüglich sperren zu lassen. 

cc) der Versicherungsnehmer den Betrug unverzüglich seiner 
Bank gemeldet und der zuständigen Polizeidienststelle ange-
zeigt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Ob-
liegenheiten ist der Versicherer unter den inTeil E § 8 be-
schriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise leistungs-
frei. 

d) Soweit für den Vermögensschaden eine Leistung aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag, von dem Schaden verursachenden Drit-
ten und/oder von dem kontoführenden Kreditinstitut bean-
sprucht werden kann, geht eine solche Leistung einer Entschädi-
gung aus dieser Deckung vor. 

 
5. Mehrkosten durch Preissteigerungen 

Der Versicherer ersetzt die infolge eins Versicherungsfalles notwen-
digen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung. Veranlasst der 
Versicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind 
die Mehrkosten nur im Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei un-
verzüglicher Wiederherstellung entstanden wären. 

 
6. Mehrkosten durch Technologiefortschritt 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalles tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder Wie-
derherstellung versicherter Sachen, wenn deren Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung in derselben Art und Güte infolge Techno-
logiefortschritts nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. Maßgebend 
ist der Betrag, der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom 
Schaden betroffenen Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt. 

 
 
§ 9 Versicherungswert, Höchstentschädigung  
 
1. Versicherungswert 

Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsbe-
rechnung. 
a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen 

gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert). 
b) Für Kunstgegenstände (siehe § 13 Nr. 1 a) dd)) und Antiquitäten 

(siehe § 13 Nr. 1 a) ee)) ist der Versicherungswert der Wiederbe-
schaffungspreis von Sachen gleicher Art und Güte. 

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht 
mehr zu verwenden, so ist der Versicherungswert der für den Ver-
sicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert). 

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge 
begrenzt ist (Entschädigungsgrenzen siehe § 13 Nr. 2) werden bei 
der Ermittlung des Versicherungswertes höchstens diese Beträge 
berücksichtigt. 

 
2. Höchstentschädigung 

Die Gesamtentschädigung für versicherte Sachen einschließlich versi-
cherter Kosten ist je Versicherungsfall (siehe § 1) auf die im Versiche-
rungsschein vereinbarte Höchstentschädigung begrenzt. 
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§ 10 Anpassung der Prämie 
 
1. Grundsatz 

Die Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz ver-
einbart ist, kann zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Bei-
tragssatzes steigen oder sinken. 
 

2. Neukalkulation/Prämienanpassungsklausel 
Der Versicherer kann die Prämie pro Quadratmeter für bestehende 
Versicherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten Versiche-
rungsschutz vereinbart ist (Prämiensatz), mit Wirkung von Beginn der 
nächsten Versicherungsperiode an erhöhen. Dabei darf der geänder-
te Prämiensatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifprä-
miensatz nicht übersteigen. 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung der 
Prämie zugegangen ist, durch Erklärung in Textform kündigen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 

 
 
§ 11 Wohnungswechsel 
 
1. Umzug in eine neue Wohnung 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungs-
wechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der 
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 
zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden. 

 
2. Mehrere Wohnungen 

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 

 
3. Umzug ins Ausland 

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue 
Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 
erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

 
4. Anzeige der neuen Wohnung 

a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens zwei Wochen 
nach Umzug dem Versicherer mit Angabe der neuen Wohnfläche 
in Quadratmetern anzuzeigen. 

b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen ver-
einbart, so ist dem Versicherer in Textform mitzuteilen, ob ent-
sprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind 
(siehe Teil E § 9). 

c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche  
oder der Wert des Hausrats und wird der Versicherungsschutz 
nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung 
führen. 

 
5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht 

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gülti-
gen Tarifbestimmungen des Versicherers. 

b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensät-
ze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur 
Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.  

 
6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsneh-
mer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bis-
herigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (sie-

he § 6 Nr. 3) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und 
die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des 
Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Mona-
ten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsneh-
mers folgenden Prämienfälligkeit. Danach besteht Versicherungs-
schutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsneh-
mers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewoh-
nung aus, so sind Versicherungsort (siehe § 6 Nr. 3) die bisherige 
Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegat-
ten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt 
der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen. 

 
7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind. 

 
8. Gründung eines eigenen Hausstandes durch Kinder 

Zieht ein Kind (auch Stief-, Adoptiv- oder Pflegekind) des Versiche-
rungsnehmers aus der versicherten Wohnung aus und gründet erst-
malig einen eigenen Hausstand wird eine kostenfreie Vorsorgesum-
me in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Fremdes Eigen-
tum ist im Rahmen der Vorsorgeversicherung nur mitversichert, 
wenn es dem Gebrauch des Kindes dient. Die Vorsorgeversicherung 
erlischt mit Abschluss einer eigenen Hausratversicherung, spätestens 
zur nächsten Hauptfälligkeit dieses Vertrages. 
Im Schadenfall ist die Ummeldebescheinigung des Einwohnermelde-
amtes vorzulegen.  

 
 
§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung,  

Unterversicherungsverzicht 
 
1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei 

a) zerstörten oder abhandengekommenen Sachen der Versiche-
rungswert (siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalls (sie-
he § 1 Nr. 1), 

b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch der 
Versicherungswert (siehe § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungs-
falls (siehe § 1 Nr. 1). 
Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht 
beeinträchtigt und ist dem Versicherungsnehmer die Nutzung 
ohne Reparatur zumutbar (sogenannter Schönheitsschaden), so 
ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages auszuglei-
chen, der dem Minderwert entspricht. 

 
2. Restwerte 

Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet. 
 
3. Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsneh-
mer vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat. 

 
4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung 

Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter 
Kosten ist je Versicherungsfall (siehe § 1 Nr. 1) auf die im Versiche-
rungsvertrag vereinbarte Höchstentschädigung begrenzt.  
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, die auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt. 
Wird die vereinbarte Höchstentschädigung für die Entschädigung 
versicherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, so werden ver-
sicherte Kosten (siehe § 8) darüber hinaus bis zu 10 Prozent der ver-
einbarten Höchstentschädigung ersetzt. 
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5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung 
Ist die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegte Quadratmeter-
zahl gemäß Nr. 6 zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe § 1 
Nr. 1) niedriger als die tatsächlichen Verhältnisse (Unterversicherung), 
so wird die Entschädigung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von 
zugrunde gelegter Quadratmeterzahl zur tatsächlichen Quadratme-
terzahl nach folgender Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = 
Schadenbetrag multipliziert mit der zugrunde gelegten Quadratme-
terzahl dividiert durch die tatsächliche Quadratmeterzahl. 

 
6. Wohnflächenberechnung, Unterversicherungsverzicht 

Wird die Quadratmeterzahl gemäß der der nachstehenden Grundlage 
ermitteln, nimmt der Versicherer abweichend von Nr. 5 keinen Abzug 
wegen Unterversicherung vor: 
a) Die Wohnfläche ist dem Kauf-/Mietvertrag oder den Bauunterla-

gen zu entnehmen, wobei alle zu Wohn-, Gewerbe- oder Hobby-
zwecken ausgebauten Flächen zu berücksichtigen sind. Bei Ein-, 
Zweifamilien- und Reihenhäusern sind vorhandene Kellerräume 
(auch Hanglage) grundsätzlich, unabhängig von der Nutzung, mit 
20 % der Kellergrundfläche zu berechnen. 
Zur Wohnfläche zählen nicht Treppen, Balkone, Loggien, Terras-
sen, Garagen, Carports und sonstige nicht ausgebaute Räume 
Sind derartige Unterlagen nicht vorhanden, ist die Wohnfläche 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu ermitteln. 

b) Die Wohnfläche ist die Summe der Gesamtgrundfläche aller Räume 
(Innenmaß ohne Innenwände, kein Abzug für Dachschrägen) des 
Hauses und der zu Wohn- bzw. Gewerbezwecken genutzten Ne-
bengebäude. Zur Wohnfläche zählen auch Arbeitszimmer, gewerb-
lich und beruflich genutzte Räume, Hobbyräume und Wintergärten. 
Bei Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäusern sind vorhandene Keller-
räume (auch Hanglage) grundsätzlich, unabhängig von der Nut-
zung, mit 20 % der Kellergrundfläche zu berechnen. 
Zur Wohnfläche zählen nicht Treppen, Balkone, Loggien, Terras-
sen, Garagen, Carports und sonstige nicht ausgebaute Räume. 

c) Versehensklausel Unterversicherung 
Abweichend von § 12 Nr. 5 nimmt der Versicherer keinen  Abzug 
wegen Unterversicherung vor, wenn die angegebene Quadratme-
terzahl leicht fahrlässig unrichtig angegeben wurde und nicht 
mehr als 15 % von der tatsächlichen Quadratmeterzahl abweicht. 
Sofern nach Feststellung der Unterversicherung ein erhöhter Bei-
trag zu entrichten wäre, hat der Versicherungsnehmer den geän-
derten Beitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, ab dem der Um-
stand eingetreten ist. 
Die in § 195 Bürgerliches Gesetzbuch festgelegte Verjährungsfrist 
oder ein vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehen-
de Versehensklausel nicht berührt. 

 
7. Versicherte Kosten 

Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten 
(siehe § 8) ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Be-
rücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 
Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe 
§ 8) sowie der Schadenabwendungs-, Schadenminderungs- und 
Schadenermittlungskosten (siehe § 12) gilt Nr. 5 entsprechend. 

 
 
§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke 
 
1. Definitionen 

a) Versicherte Wertsachen (siehe § 6 Nr. 2 b))sind 
aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte), 
bb) Urkunden einschließlich Sparbüchern und sonstiger Wert-

papiere, 
cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkar-

ten, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und 
Platin, 

dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunst-
gegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken 
und Plastiken) sowie nicht in cc genannte Sachen aus Silber 

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit 
Ausnahme von Möbelstücken. 

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b sind Sicherheitsbehält-
nisse, die 

aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 
gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle anerkannt sind und  

bb) als frei stehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht 
von 200 kg aufweisen oder bei geringerem Gewicht nach den 
Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert oder in 
der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind (Ein-
mauerschrank). 

 
2. Entschädigungsgrenzen 

a) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist unterliegt die Entschä-
digung für Wertsachen einer besonderen Entschädigungsgrenze. 
Sie beträgt je Versicherungsfall für Wertsachen insgesamt 50.000 
Euro. Die Entschädigung für Bargeld im Rahmen der Wertsachen 
ist auf 10.000 Euro begrenzt. 

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
außerhalb eines anerkannten und verschlossenen Wertschutz-
schrankes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist die Entschädigung 
je Versicherungsfall begrenzt auf 
aa) insgesamt 1.000 Euro für Bargeld und auf Geldkarten gelade-

ne Beträge mit Ausnahme von Münzen, deren Versiche-
rungswert den Nennbetrag übersteigt, 

bb) insgesamt 3.000 Euro für Urkunden einschließlich Sparbü-
chern und sonstiger Wertpapiere, 

cc) insgesamt 20.000 Euro für Schmucksachen, Edelsteine, Per-
len, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen 
aus Gold und Platin. 

 
 
§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weiter gehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens je-
doch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a ist der Zeitraum nicht 
zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungs-
nehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann. 

 
4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalls noch läuft; 

 
 
§ 15 Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalls 
verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigen-
verfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren 
können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam ver-
einbaren. 
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2. Weitere Feststellungen 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

 
3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 

Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird 
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versi-
cherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b gilt entsprechend für die Benennung eines Ob-
manns durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverstän-
digen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
a) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zerstörten und be-

schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versiche-
rungsvertrag infrage kommender Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten, 
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sa-

chen, wenn kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist. 
 
5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen 
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem 
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte in-
nerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezoge-
nen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien 
gleichzeitig. 
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmanns sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, 
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung. 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

 
6. Kosten 

Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des 
Obmanns tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den Betrag von 
25.000 Euro, so ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungs-
nehmer zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens. 

 
7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten 
des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

 
 

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Ver-
sicherungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall,  
Sicherheitsvorschrift 

 
1. Sicherheitsvorschrift 

Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versiche-
rungsnehmer  
a) in der kalten Jahreszeit die Wohnung (siehe § 6 Nr. 3)) zu behei-

zen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder alle Wasser 
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten, 

b) für die Zeit, in der sich niemand in der Wohnung aufhält, sind alle 
Schließvorrichtungen und vereinbarten Sicherungen zu betätigen 
und die vereinbarten Einbruchmeldeanlagen einzuschalten. Dies 
gilt nicht, wenn die Wohnung nur für sehr kurze Zeit verlassen 
wird (z.B. Gang zum Briefkasten oder Mülleimer, 

c) Alle Schließvorrichtungen, vereinbarten Sicherungen und verein-
barten Einbruchmeldeanlagen sind in gebrauchsfähigem Zustand 
zu erhalten; Störungen, Mängel und Schäden sind unverzüglich 
zu beseitigen.  

 
2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer oder sein Repräsentant eine der in 
Nr. 1 a) bis c) genannte Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe der in Abschnitt „E“ § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.  

 
 
§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 
1. Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil D § 9 kann insbe-

sondere dann vorliegen, wenn 
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe § 11) ein Umstand 

ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist, 
c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 120 Tage 

oder über eine für den Einzelfall vereinbarte längere Frist hinaus 
unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsich-
tigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht ei-
ne dazu berechtigte volljährige Person darin aufhält, 

d) vereinbarte Sicherungen (gemäß Versicherungsschein) beseitigt, 
vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem Zustand sind. Das gilt 
auch bei einem Wohnungswechsel (siehe § 11). 

 
2. Folgen einer Gefahrerhöhung 

Die Folgen einer Gefahrerhöhung sind in Teil E § 9 geregelt. 
Unterbleibt die Anzeige einer Gefahrerhöhung versehentlich, so wird 
dadurch der Versicherungsschutz nicht beeinträchtigt, sofern der 
Versicherer für die erhöhte Gefahr nach den für seinen Geschäftsbe-
trieb maßgebenden Grundsätzen überhaupt Versicherungsschutz 
bietet. Die Prämienberechnung erfolgt nachträglich.  

 
3. Gefahrerhöhung durch ein Gerüst 

Die durch ein Aufstellen eines Gerüstes am Versicherungsort beding-
te Gefahrerhöhung ist automatisch mitversichert und muss dem Ver-
sicherer nicht gesondert gemeldet werden. 

 
 
§ 18 Wieder herbeigeschaffte Sachen 
 
1. Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhandengekommener Sachen ermittelt, hat der 
Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen. 
 

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekomme-
nen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sa-
che gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer 
zur Verfügung stellt. Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte 
Entschädigung zurückzugeben. 
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3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-

kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-
kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß gerin-
ger als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsneh-
mer die Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zu-
rückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach 
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht 
bereit, so hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einverneh-
men mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu 
lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der 
Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedin-
gungsgemäßen Entschädigung entspricht. 

 
4. Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sa-
chen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben. 
 

5. Gleichstellung 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 
Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen. 

 
6. Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sa-
chen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, 
das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit 
Bezug auf diesen Sachen zustehen. 
 

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 
worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist. 
 
 

§ 19 Bedingungsgarantie 
 

Die INTERLLOYD garantiert, dass die vorliegenden Bedingungen zur 
Hausratversicherung ausschließlich zum Vorteil des VN von den 
durch den Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) emp-
fohlenen Bedingungen sowie den Mindeststandards des Arbeitskrei-
ses Vermittlerrichtlinie – Stand 02/2010 – abweichen. 
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Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden 
(BWE 2008) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
§ 1 Vertragsgrundlage 
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 
§ 3 Überschwemmung, Rückstau 
§ 4 Erdbeben 
§ 5 Erdsenkung 
§ 6 Erdrutsch 
§ 7 Schneedruck 

§ 8 Lawinen 
§ 9 Vulkanausbruch 
§ 10 Nicht versicherte Schäden 
§ 11 Besondere Obliegenheiten 
§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt 
§ 13 Kündigung 
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 
 

 

 

Teil C  
Leistungsversprechen zur Elementarversicherung 
 
§ 1 Vertragsgrundlage 

Es gelten 
a) die Allgemeinen Wohngebäudeversicherungs-Bedingungen (VGB - 

Eurosecure), 
b) die Allgemeinen Hausratversicherungsbedingungen (VHB - Euro-

secure ) 
(Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt. 

 
 
§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 
durch  
a) Überschwemmung, Rückstau   
b) Erdbeben  
c) Erdsenkung, Erdrutsch  
d) Schneedruck, Lawinen  
e) Vulkanausbruch  
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

 
 
§ 3 Überschwemmung, Rückstau 

a) Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des 
Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflä-
chenwasser durch 
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) 

Gewässern, 
bb) Witterungsniederschläge 
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von aa 

oder bb 
b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdi-

schen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witte-
rungsniederschläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeige-
nen Ableitungsrohren oder damit verbundenen Einrichtungen in 
das Gebäude eindringt. 

 
 
§ 4 Erdbeben 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, 
die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst 
wird. 

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass  
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Um-

gebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im 
einwandfreien Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen 
anderen Sachen angerichtet hat, oder  

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versi-
cherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein 
kann. 

 

§ 5 Erdsenkung 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
naturbedingten Hohlräumen. 
Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung. 

 
 
§ 6 Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- 
oder Gesteinsmassen. 

 
 
§ 7 Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 
 
 
§ 8 Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen 
einschließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle. 

 
 
§ 9 Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder 
dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

 
 
§ 10 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind 
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die 

sich in Gebäuden befinden, die nicht bezugsfertig oder wegen 
Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar sind. 

b) Schäden an im Freien befindlichen beweglichen Sachen. Dies gilt 
auch in der Außenversicherung. 

c) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch 
aa) Sturmflut; 
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen 

(siehe §  3) 
 
 
§ 11 Besondere Obliegenheiten 

a) Wohngebäudeversicherung (VGB - Eurosecure) 
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden 
hat der Versicherungsnehmer 
aa) bei überflutungsgefährdeten Räumen Rückstauklappen an-

zubringen und funktionsbereit zu halten und 
bb) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten, 
sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt. 

b) Hausratversicherung (VHB - Eurosecure) 
Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden 
hat der Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer – oder als 
Mieter, wenn er nach dem Mietvertrag verpflichtet ist – Wasser 
führende Anlagen auf dem Versicherungsgrundstück und Rück-
stausicherungen stets funktionsbereit zu halten. 
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c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so 
ist der Versicherer unter den in Teil E § 8 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilwei-
se leistungsfrei. 

 
 
§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt 

a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von vier Wo-
chen ab Versicherungsbeginn (Wartezeit). 
Liegt der vereinbarte Beginn des Versicherungsvertrages später 
als vier Wochen nach der Antragsstellung, tritt der Versicherungs-
schutz erst mit dem vereinbarten Beginn des Versicherungsver-
trages in Kraft. 

b) Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz gegen Weite-
re Elementargefahren nach Nr. 1 bis Nr. 5 über einen anderen Ver-
trag bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche 
Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird.  

c) Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete 
Betrag wird je Schadenfall um 10 %, mindestens 500 Euro, maxi-
mal 5.000 Euro gekürzt. 

§ 13 Kündigung 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung 

einer Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementar-
schäden in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsneh-
mer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den 
Hauptvertrag (siehe § 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
 
§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages 

Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt 
auch die Versicherung weiterer Elementarschäden. 
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Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung 
(AGlB 2008) 
 
– sofern im Versicherungsvertrag vereinbart –  
 

 
§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, innere Unruhen und Kernenergie 
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
§ 4 Versicherte Kosten 
§ 5 Versicherungsort 

§ 6 Anpassung der Versicherung 
§ 7 Entschädigung als Sachleistung 
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
§ 9 Wohnungswechsel 
§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

 

 

Teil D 
Glasversicherung 
 
§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 
 
1. Versicherungsfall 

Entschädigt werden versicherte Sachen nach Teil D § 3, die durch 
Bruch (Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.  

 
2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schram-

men, Muschelausbrüche), 
bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-

Isolierverglasungen. 
b) Nicht versichert sind Schäden, die durch 

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Kraft- 
oder Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 

bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus, 
cc) Sturm, Hagel, 
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schnee-

druck, Lawinen oder Vulkanausbruch 
entstehen und soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz 
besteht. 

 
 
§ 2 Ausschlüsse Krieg, innere Unruhen und Kernenergie 
 
1. Ausschluss Krieg   

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bür-
gerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.  

 
2. Ausschluss innere Unruhen  

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.  

 
3. Ausschluss Kernenergie 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen. 

 
 
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 
1. Versicherte Sachen 

Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten und fertig 
eingesetzten oder montierten  
a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas oder Kunststoff, 
b) Platten aus Glaskeramik, 
c) Glasbausteine und Profilbaugläser, 
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
e) künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, -platten und -spiegel, 
f) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich be-

nannt sind.  
 
 
 
 

2. Nicht versicherte Sachen 
Nicht versichert sind 
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und 

Handspiegel, 
b) Fotovoltaikanlagen, 
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind, 
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil  

elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikati-
onsgeräte sind (z.B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
displays). 

 
 
§ 4 Versicherte Kosten 
 
1. Versicherte Kosten 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwendigen Kos-
ten für  
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, 

Notverglasungen), 
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablage-

rungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 
 
2. Weitere versicherte Kosten 

Ferner ersetzt der Versicherer die infolge eines Versicherungsfalls 
notwendigen Kosten bis 500 Euro für 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren 

von „versicherte Sache“ durch deren Lage verteuert (z.B. Kran- 
oder Gerüstkosten), 

b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe 
Versicherte Sachen), 

c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einset-
zen von Ersatzscheiben behindern (z.B. Schutzgitter, Schutzstan-
gen, Markisen usw.), 

d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, 
Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

 
 
§ 5 Versicherungsort 

 
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 
Gebäude mit ihren Garagen, Carports oder Räume von Gebäuden. 
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, be-
steht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes. 

 
 
§ 6 Anpassung der Versicherung 
 
1. Anpassung des Versicherungsumfangs 

Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisent-
wicklung für Verglasungsarbeiten an; entsprechend verändert sich 
die Prämie. 

 
2. Anpassung der Prämie 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines 
jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode 



Stand  06/2010  31 

entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten 
verändert haben. Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indi-
zes für gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche 
Betriebsgebäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamilien-
gebäude gilt das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfa-
miliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle 
hinter dem Komma gerundet. Maßgebend sind die für den Monat 
Mai veröffentlichten Indizes. 

 
3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers 

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhö-
hung der Haftung des Versicherers und die damit verbundene Anpas-
sung der Prämie kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in 
Textform zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwahrung ge-
nügt die rechtzeitige Absendung. Die Mitteilung des Versicherers, in 
der der Versicherungsnehmer auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen 
ist, muss diesem mindestens einen Monat vor Wirksamwerden der 
Anpassung der Prämie zugehen. 

 
 
§ 7 Entschädigung als Geldleistung 
 
1. Geldleistung 

a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung. 
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung 

der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren Wiederbeschaf-
fung in gleicher Art und Güte (siehe „Versicherte und nicht versi-
cherte Sachen“), die Lieferung an den Schadenort sowie die Mon-
tage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden. 

c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes 
(z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen 
der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterun-
gen) notwendig sind, werden nur soweit vereinbart und in ver-
einbarter Höhe ersetzt (siehe „versicherte Kosten“).  

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Anglei-
chung unbeschädigter Sachen (z.B. Farbe und Struktur) an ent-
schädigte Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen 
der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen. 

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungs-
nehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche gilt, so-
weit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht 
gezahlt hat. 

 
2. Notverglasung / Notverschalung 

Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und 
Notverschalungen) kann vom Versicherungsnehmer in Auftrag gege-
ben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden. 

 
3. Kosten 

a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe „versicherte 
Kosten“) ist der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls. 

b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicherten 
Kosten. 

 
4. Restwerte 

Restwerte werden angerechnet. 
 
 
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versiche-
rers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
eine weiter gehende Zinspflicht besteht: 
a) Die Entschädigung ist soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen. 

b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens je-
doch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 
 
3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a (und Nr. 2 b) ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann. 

 
4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 

bestehen; 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-

sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalls noch läuft. 

 
 
§ 9 Wohnungswechsel 
 
1. Umzug in eine neue Wohnung 

Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versiche-
rungsschutz auf die neue Wohnung über. Während des Wohnungs-
wechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der 
Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 
zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue 
Wohnung gebracht werden. 

 
2. Mehrere Wohnungen 

Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, 
geht der Versicherungsschutz nicht über, wenn er die alte Wohnung 
weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von 
zwei Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen. 

 
3. Umzug ins Ausland 

Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die neue 
Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung 
erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. 

 
4. Anzeige der neuen Wohnung 

Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens zwei Wochen nach 
Umzug dem Versicherer anzuzeigen. 

 
5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht 

a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gülti-
gen Tarifbestimmungen des Versicherers. 

b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensät-
ze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung 
zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach Zugang wirksam. Die 
Kündigung ist in Textform zu erklären. 

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungs-
nehmer den Beitrag nur in der bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur 
Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.  

 
6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung 

a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsneh-
mer aus der Ehewohnung aus und bleibt der Ehegatte in der bis-
herigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort (sie-
he Teil D § 5) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und 
die bisherige Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des 
Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Mona-
ten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsneh-
mers folgenden Beitragsfälligkeit. Danach besteht Versicherungs-
schutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsneh-
mers. 

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer 
Trennung von Ehegatten einer der Ehegatten aus der Ehewoh-
nung aus, so sind Versicherungsort (siehe Teil D § 5) die bisherige 
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Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegat-
ten. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, 
längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug des Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit. Da-
nach erlischt der Versicherungsschutz für die neue Wohnung. 

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt Satz 1 entspre-
chend. Nach Ablauf der Frist von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug der Ehegatten folgenden Beitragsfälligkeit erlischt 
der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen. 

 
7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften 

Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und 
Lebenspartnerschaften, sofern beide Partner am Versicherungsort 
gemeldet sind. 

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände 
 

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil E § 9 kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn 
a) die Wohnung länger als 120 Tage unbewohnt ist; 
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird; 
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht; 
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen 

wird; 
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert 

wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen In-
haltsversicherung vereinbart ist. 
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Allgemeine Vertragsgrundlagen 
 
 

 
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages  
§ 4 Folgeprämie 
§ 5 Lastschrift 
§ 6 Unterjährige Zahlungsweise 
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
§ 8 Obliegenheiten 
§ 9 Gefahrerhöhung 
§ 10 Mehrere Versicherer 
§ 11 Versicherung für fremde Rechnung 

§ 12 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Schadens 
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
§ 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
§ 16 Anzeigen/Willenserklärungen 
§ 17 Maklervollmacht 
§ 18 Repräsentanten 
§ 19 Verjährung 
§ 20 Gerichtsstand 
§ 21 Anzuwendendes Recht 
§ 22 Künftige Bedingungsverbesserungen 

 

 

Teil E 
Vertragsgrundlagen zur Gebäude-, 
Hausrat- und Glasversicherung 
 
§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 
 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum-

ständen 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände schriftlich, 
wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingun-
gen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Ver-
langen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei ei-
ner vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mittei-
lung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der  Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, so 
ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 
leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-
tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte. 

e) Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. 

 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur 
Kündigung (2 c) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schrift-
lich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere 
Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung 
angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände 
Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht 
begründen. 

 
4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur 
Kündigung (2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt 
(2b) und zur Kündigung (2c) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren 
nach Vertragsschluss. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der 
Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt hat. 
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§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Zahlung 
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in 
Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. 

 
2. Fälligkeit der ersten oder einmaligen Prämie 

Die Erst oder Einmalprämie ist unabhängig von dem Bestehen eines 
Widerrufrechts unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten 
und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen. 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz 
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmali-
ge Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen. 
Bei Vereinbarung einer unterjährigen Zahlungsweise gilt die erste Ra-
te als erste Prämie. 

 
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist. 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie 
nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so 
ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen 
Versicherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
§ 3 Dauer und Ende des Vertrags 
 
1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen. 

 
2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht eine der Vertragsparteien 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungs-
jahres eine Kündigung zugegangen ist. 

 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 
zum Ablauf des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter Ein-
haltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-
kündigt werden. 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen. 

 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

 
5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger  

Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungs-
nehmer (im Hinblick auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Exp-
losion, Implosion, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeugs) nur wirk-
sam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor 
Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem 

Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der Hypo-
thekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies gilt nicht für 
eine Kündigung nach Veräußerung oder im Versicherungsfall. 

 
6. Wegfall des versicherten Interesses 

a) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.  

b) Zur Hausrat- und Glasversicherung gilt: 
Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und 
dauerhafte Auflösung des versicherten Hausrates 
aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre 

Pflegeeinrichtung  
bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.  

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten In-
teresses. 

c) Zur Hausrat- und Glasversicherung gilt: 
Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsneh-
mers zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung des Versicherers über 
die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung, spätestens je-
doch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn 
nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben 
Weise nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer. 

 
 
§ 4 Folgeprämie 
 
1. Fälligkeit  

a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jewei-
ligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-
cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist. 

 
2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Ver-
zug entstandenen Schadens zu verlangen. 

 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-
zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung). Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten 
im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen Leis-
tungsfreiheit und Kündigungsrecht aufgrund der nicht fristge-
rechten Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein 
Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt 
des Versicherungsfalls mit der Zahlung der Prämie oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflich-
tung zur Leistung frei. 

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündi-
gung ausdrücklich hinzuweisen.  

 
4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungs-
freiheit des Versicherers (Nr. 3 b) bleibt unberührt. 
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§ 5 Lastschrift 
 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart 
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit 
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 
2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehre-
re Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezo-
gen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftver-
einbarung in Textform zu kündigen. 
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden. 

 
 
§ 6 Unterjährige Zahlungsweise 
 

Ist unterjährige Zahlungsweise vereinbart, so gelten die ausstehen-
den Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden 
sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder 
teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird. 

 
 
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf 
der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versiche-
rungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum 
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 

und fehlendem versichertem Interesse 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-

rung innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden 
Teil der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versi-
cherer in der Belehrung über das Widerrufsrecht, auf die Rechts-
folgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen 
und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zu-
sätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu er-
statten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen 
aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzei-
tig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemesse-
ne Geschäftsgebühr zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer die 
Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versiche-
rung nicht besteht oder wenn das Interesse bei einer Versiche-
rung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer 
steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er 
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

 
 
§ 8 Obliegenheiten 
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls zu erfüllen hat, sind: 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften 
 (siehe insbesondere im Teil A (Gebäude) § 15 und Teil B 

(Hausrat) § 16) 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalls ge-
genüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen. 
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

 
2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen; 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich ggf. auch mündlich oder 
telefonisch anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung ggf. auch mündlich oder telefonisch einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/ 
-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen 
mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer 
nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhandengekommenen Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versi-
cherer freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z.B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu 
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft 
auf Verlangen in Schriftform zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalls oder des Umfangs der Leistungspflicht 
des Versicherers erforderlich ist, sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
der Entschädigungspflicht zu gestatten, 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpapiere oder 
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Aufge-
botsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu 
wahren, insbesondere abhandengekommene Sparbücher 
und andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu 
lassen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers ei-
nem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a 
ebenfalls zu erfüllen soweit ihm dies nach den tatsächlichen und 
rechtlichen Umständen möglich ist. 
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3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 

oder 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
 
§ 9 Gefahrerhöhung 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-
klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungs-
falls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfer-
tigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere aber nicht nur vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der 
Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat. 

 (siehe Teil A (Gebäude) § 16 und Teil B (Hausrat) § 17) 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 

nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitver-
sichert gelten soll. 

 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungs-
nehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit-
ten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor-
genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach 
Nr. 2 a, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach 
Nr. 2 b und c bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

b) Vertragsänderung 
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
de erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen. 
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der er-
höhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat 

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungs-
recht hinzuweisen. 

 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung 
nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhö-
hung bestanden hat. 

 
5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2 a vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b und c ist der Versicherer 
für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) 
Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahr-

erhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falls oder den Umfang der Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für 
die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündi-
gung nicht erfolgt war oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
 
§10 Mehrere Versicherer 
 
1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. 

 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vor-
sätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Teil E § 8 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, 
wenn der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalls Kenntnis von 
der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung (zur Gebäu-

de- und Hausratversicherung) 
Sind die versicherten Sachen gegen dieselben Gefahren ganz oder 
teilweise bei anderen Versicherern versichert, wird aus dem vorlie-
genden Vertrag nur nachrangig geleistet, d. h. nur insoweit, als der 
Versicherungsnehmer bei den anderen Versicherern aufgrund der ge-
troffenen Vereinbarungen keine Versicherungsentschädigung erhält.  
Es wird nicht subsidiär geleistet, sofern durch Nichtzahlung der Prämie, 
durch Verletzung von Obliegenheiten oder durch Gefahrerhöhungen 
bei einem anderen Versicherer eine Leistungskürzung vorgenommen 
wurde oder Leistungsfreiheit eingetreten ist. 

 
4. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung (zur Glasver-

sicherung) 
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
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Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Ge-
samtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung 
ihm nach seinem Vertrag obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen. 
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, 
aus denen die Prämien errechnet wurden, nur in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus al-
len Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, 
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

 
5. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-
cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist. 
Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

b) Die Regelungen nach a sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 
gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen 
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien ver-
langen. 

 
 
§ 11 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. 
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, 
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt. 

 
2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen. 

 
3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des 
Versicherungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich 
der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versi-
cherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn 
der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versi-
cherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert 
hat. 

 
 
§ 12 Kosten für die Abwendung, Minderung und Ermittlung des Scha-

dens 
 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a entsprechend kürzen. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarte Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

d) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse erbracht werden. 

 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und Feststel-
lung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den 
Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zu-
ziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a entsprechend kürzen. 

 
 
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen 
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich 
der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese 
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Si-
cherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang 
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung 
durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infol-
gedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

 
 
§ 14 Rechtsverhältnis nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalls kann jede der Vertragspar-
teien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schrift-
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form zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens ei-
nen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zu-
gegangen sein. 

 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach 
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. 

 
3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
 
§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-

falls 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich her-

bei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei. 
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, 
so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalls 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für 
den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht. 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 
1 als bewiesen. 
 

3. Schäden durch grobe Fahrlässigkeit 
In Erweiterung von Teil E § 15 Abs. 1 verzichtet der Versicherer ge-
genüber dem Versicherungsnehmer auf eine Kürzung der Entschädi-
gung wegen grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfal-
les. Die Bestimmungen Teil A § 15 und Teil B § 16 bleiben unberührt, 
d. h. alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheits-
vorschriften sind einzuhalten. 
Diese Regelung nach Abs. 3 gilt nicht zur Elementarversicherung 
(BWE) sofern diese als vereinbart gilt. 

 
 
§ 16 Anzeigen/Willenserklärungen 
 
1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer er-
folgen, in Textform abzugeben. 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

 
2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekann-
te Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 

 
 
 

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 
seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung 
der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 ent-
sprechend Anwendung. 

 
 
§ 17 Maklervollmacht  
 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmächtigt, 
Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers entge-
genzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, diese un-
verzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 
 
§ 18 Repräsentanten 
 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 
seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

 
 
§ 19 Verjährung 
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Ent-
scheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit, soweit 
dieser Zeitraum nach Beginn der Verjährung liegt. 

 
 
§ 20 Gerichtsstand 
 
1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung 
(ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Er-
mangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat. 

 
2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-
vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt, hat.  

 
 
§ 21 Anzuwendendes Recht 
 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
§ 22 Künftige Bedingungsverbesserungen 

 
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Bedingungen oder Zu-
satzbedingungen ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedin-
gungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Vertrag.  
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Besondere Bedingungen für den Haus- und Wohnungs-Schutzbrief 
 
 

 
§ 1 Service und Kostenersatz nach Meldung an das Notruf-Telefon 
§ 2 Versicherte Personen 
§ 3 Entschädigungsgrenzen und Jahreshöchstleistung 
§ 4 Schlüsseldienst im Notfall 
§ 5 Rohrreinigung im Notfall 
§ 6 Wasserinstallation im Notfall 
§ 7 Elektroinstallation im Notfall 
§ 8 Heizungsinstallation im Notfall 

§ 9 Notheizung 
§ 10 Bekämpfung von Schädlingen 
§ 11 Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern 
§ 12 Unterbringung von Tieren im Notfall 
§ 13 Kinderbetreuung im Notfall 
§ 14 Ersatzwohnung 
§ 15 Dokumenten- und Datendepot 

 

 

Teil F 
Besondere Bedingungen 
für den Haus- und Wohnungs-Schutzbrief 
 
§ 1 Service und Kostenersatz nach Meldung an das Notruf-Telefon 
 
1. Wenn ein Schadenereignis eintritt, erbringt der Versicherer die in den 

Paragrafen 4 bis 14 genannten Leistungen als Service und übernimmt 
die Kosten der von uns organisierten Serviceleistungen. Die Leistung 
gemäß §15 ist unabhängig vom Eintritt eines Schadenereignisses. 

 
2. Voraussetzung für die Erbringung der Serviceleistungen und den 

Kostenersatz ist, dass der Versicherungsnehmer oder eine sonstige 
versicherte Person dem Versicherer das Schadenereignis über das    
Interlloyd-Service-Telefon meldet und dem Versicherer die unverzüg-
liche Organisation der Leistung überläßt. Das Notruf-Telefon ist hier-
für unter der Rufnummer 0211 / 9890 1468 an allen Tagen des Jahres 
rund um die Uhr einsatzbereit. 

 
 
§ 2 Versicherte Personen 
 

Alle Leistungen dieses Schutzbriefs stehen dem Versicherungsneh-
mer und den Personen, die mit Ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, 
zu (versicherte Personen). 

 
 
§ 3 Entschädigungsgrenzen und Jahreshöchstleistung 
 

Für die in den §§ 4 bis 14 genannten Serviceleistungen übernimmt 
der Versicherer jeweils Kosten von höchstens 500 Euro pro Schaden-
ereignis. Der Ersatz von Kosten ist in diesen Fällen auf 1.500 Euro für 
alle Schadenereignisse begrenzt, die der Versicherungsnehmer in-
nerhalb eines Versicherungsjahres an das Notfall-Telefon des Versi-
cherers meldet (Jahreshöchstleistung). 
Die genannten Entschädigungsgrenzen gelten nicht für den Daten- 
und Dokumentendepot (siehe §15). 

 
 
§ 4 Schlüsseldienst im Notfall 
 

Gelangt der Versicherungsnehmer nicht in die versicherte Wohnung 
(siehe Teil B, § 6 Nr. 3), weil der Schlüssel für seine Wohnungstür ab-
handen gekommen ist oder weil er sich versehentlich ausgesperrt 
hat, organisiert der Versicherer das Öffnen der Wohnungstür durch 
eine Fachfirma (Schlüsseldienst). Der Versicherer übernimmt die Kos-
ten bis 500 Euro für das Öffnen der Wohnungstür durch den Schlüs-
seldienst sowie die Kosten bis 500 Euro für ein provisorisches Schloss, 
wenn das Türschloss durch das Öffnen der Tür funktionsunfähig wer-
den sollte. Diese Leistungen übernimmt der Versicherer auch, wenn 
der Versicherungsnehmer ohne Verschulden oder aufgrund eines 
versehentlichen Vorfalls in der Wohnung eingesperrt ist und diese 
nicht verlassen kann. 

 
 

§ 5 Rohrreinigung im Notfall 
 
1. Wenn in der versicherten Wohnung des Versicherungsnehmers (siehe 

Teil B, § 6 Nr. 3) Abflussrohre von Bade- oder Duschwannen, Wasch- 
oder Spülbecken, WC’s, Urinalen, Bidets oder Bodenabläufen ver-
stopft sind und dies nicht ohne eine fachmännische Behebung besei-
tigt werden können, organisiert der Versicherer den Einsatz einer 
Rohrreinigungsfirma und übernimmt die Kosten bis 500 Euro für die 
Behebung der Rohrverstopfung. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn  

a) die Rohrverstopfung bereits vor Versicherungsbeginn vorhanden 
war oder 

b) die Ursache der Rohrverstopfung für den Versicherungsnehmer 
erkennbar außerhalb seiner Wohnung liegt. 

 
 
§ 6 Wasserinstallation im Notfall 
 
1. Wenn aufgrund eines Defektes an einer Armatur, einem Boiler, der 

Spülung des WC’s oder des Urinals oder am Haupthahn der versicher-
te Wohnung (siehe Teil B, § 6 Nr. 3) des Versicherungsnehmers das 
Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann oder die 
Kalt- oder Warmwasserversorgung unterbrochen ist, organisiert der 
Versicherer den Einsatz eines Sanitär-Installateurbetriebes. Der Versi-
cherer übernimmt die Kosten bis 500 Euro für die Behebung des De-
fektes. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen 

a) für die Behebung von Defekten, die vor Versicherungsbeginn vor-
handen waren, 

b) für den Austausch defekter Dichtungen und verkalkter Bestand-
teile oder von verkalktem Zubehör der Armaturen und Boiler, 

c) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Sanitärin-
stallation der versicherten Wohnung. 

 
 
§ 7 Elektroinstallation im Notfall 
 
1. Bei Defekten an der Elektroinstallation in der versicherten Wohnung 

(siehe Teil B, § 6 Nr. 3) organisiert der Versicherer den Einsatz eines 
Elektro-Installationsbetriebes und übernimmt die Kosten bis 500 Euro 
für die Behebung des Defektes. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen 

a) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Versicherungsbe-
ginn vorhanden waren, 

b) für die Behebung von Defekten an elektrischen und elektroni-
schen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspü-
lern, Herden, Backöfen, Dunstabzugshauben, Heizkesseln, Hei-
zungssteuerungsanlagen, Kühlschränken, Tiefkühlgeräten, Lam-
pen, Leuchtmitteln, Computern, Telefonanlagen, Fernsehern, 
Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern, 
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c) für die Behebung von Defekten an Stromverbrauchszählern, 
d) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Elektroin-

stallation in der versicherten Wohnung. 
 
 
§ 8 Heizungsinstallation im Notfall 
 
1. Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Heizungs-Installations-

betriebes und übernimmt die Kosten bis 500 Euro für die Behebung 
des Defektes, wenn in der versicherten Wohnung (siehe Teil B, §  6 
Nr. 3) 
a) Heizkörper des Versicherungsnehmers wegen Defekten an zuge-

hörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb genommen werden 
können, 

b) aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtigkeit Heizkörper re-
pariert oder ersetzt werden müssen. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen 

a) für die Behebung von Defekten, die bereits vor Vertragsbeginn 
vorhanden waren, 

b) für die Behebung von Defekten an Heizkesseln, Brennern, Tanks 
und Heizungsrohren, 

c) für die Behebung von Schäden durch Korrosion, 
d) für die ordentliche Instandhaltung bzw. Wartung der Heizungsin-

stallation in dem versicherten Objekt. 
 
 
§ 9 Notheizung 
 

Fällt während der Heizperiode die Heizungsanlage in der versicherter 
Wohnung (siehe Teil B, § 6 Nr. 3) unvorgesehen aus und ist eine Ab-
hilfe durch den Heizungsinstallateur-Service im Notfall nicht möglich, 
so stellt der Versicherer dem Versicherungsnehmer bis zu 3 elektri-
sche Leih-Heizgeräte zur Verfügung und übernimmt hierfür die Kos-
ten bis 500 Euro. 

 
 
§ 10 Bekämpfung von Schädlingen 
 
1. Ist das versicherte Objekt (siehe Teil B, § 6 Nr. 3) von Schädlingen 

befallen und kann der Befall aufgrund seines Ausmaßes nur fach-
männisch beseitigt werden, organisiert der Versicherer die Schäd-
lingsbekämpfung durch eine Fachfirma und übernimmt die Kosten 
bis 500 Euro. Schädlinge sind Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, Mäu-
se, Motten, Ameisen und Silberfischchen. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn der Befall des versi-

cherten Objektes durch Schädlinge bereits vor Vertragsbeginn für Sie 
erkennbar war. 

 
 
§ 11 Entfernung von Wespen-, Hornissen- und Bienennestern 
 
1. Wird in bzw. außen an der versicherten Wohnung (siehe Teil B, §  6 

Nr. 3) ein Wespen-, Hornissen- und Bienennest entdeckt, organisiert 
der Versicherer dessen fachgerechte Entfernung und Umsiedlung 
und übernimmt die hierbei entstehenden Kosten bis 500 Euro. 

 
2. Der Versicherer erbringt keine Leistungen, wenn 

a) die Entfernung bzw. Umsiedlung des Nestes aus rechtlichen 
Gründen, z.B. wegen des Artenschutzes, nicht zulässig ist, 

b) das Nest bereits vor Vertragsbeginn vorhanden war. 
 
 
§ 12 Unterbringung von Tieren im Notfall 
 
1. Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land die Unterbringung und Versorgung von Hunden, Katzen, Hams-
tern, Meerschweinchen, Kaninchen und Ziervögeln, die im Haushalt 
des Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer 
durch Unfall, Noteinweisung in ein Krankenhaus oder Tod unvorher-
gesehen an der Betreuung der Tiere gehindert ist und eine andere 
Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht. 

 

2. Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension bzw. in einem Tier-
heim. 

 
3. Der Anspruch auf die Unterbringung von Tieren im Notfall gemäß 

Nr. 1 kann außer vom Versicherungsnehmer und den mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft lebenden Personen auch von dessen Verwand-
ten, die nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend ge-
macht werden. 

 
 
§ 13 Kinderbetreuung im Notfall 
 
1. Der Versicherer organisiert innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-

land die Betreuung von Kindern unter 16 Jahren, die im Haushalt des 
Versicherungsnehmers leben, wenn der Versicherungsnehmer oder 
eine andere versicherte Person durch Unfall, Noteinweisung ins Kran-
kenhaus oder Tod unvorhergesehen an der Betreuung der Kinder ge-
hindert ist und eine andere versicherte Person zur Betreuung nicht 
zur Verfügung steht. 

 
2. Die Betreuung erfolgt nach Möglichkeit in der versicherten Wohnung, 

und zwar so lange, bis sie anderweitig, z.B. durch einen Verwandten, 
übernommen werden kann, längstens jedoch für die Dauer von 
48 Stunden. Der Versicherer übernimmt die hierdurch entstehenden 
Kosten. 

 
3. Der Anspruch auf die Betreuung von Kindern im Notfall gemäß Nr. 1 

kann außer vom Versicherungsnehmer und den mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen auch von seinen Verwandten, die 
nicht mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben, geltend gemacht 
werden. 

 
 
§ 14 Ersatzwohnung 
 
1. Wird die versicherte Wohnung (siehe Teil B, § 6 Nr. 3) durch Feuer, 

Leitungswasser, Einbruchdiebstahl oder durch eine sich verwirkli-
chende Naturgefahr unbenutzbar, organisieret der Versicherer eine 
angemessene Ersatzwohnung (Hotel, Pension, Mietwohnung u. dergl.). 
Die Kosten für die Ersatzwohnung werden nicht übernommen.  

 
2. Naturgefahren sind Sturm, Hagel, Überschwemmung, Rückstau, 

Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawine und Vulkanausbruch.  
 
 
§ 15 Dokumenten- und Datendepot 
 
1. Der Versicherungsnehmer kann Kopien seiner persönlichen Doku-

mente (Reisepass, Personalausweis, Führerschein, Kredit- und Be-
zahlkarten usw.; höchstens 20 DIN A4-Seiten) und Daten in einem 
vom Versicherer vorgehaltenen Dokumenten- und Daten-Depot ar-
chivieren lassen. Der Zugriff auf das Depot ist nur dem Versiche-
rungsnehmer und ggf. den durch ihn benannten Vertrauenspersonen 
möglich. Der Versicherer stellt dem Versicherungsnehmer die archi-
vierten Kopien nach Benachrichtigung unverzüglich per Telefax, Post 
oder E-Mail zur Verfügung. Außerdem unterstützt der Versicherer den 
Versicherungsnehmer bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten 
durch Nennung der zuständigen Behörden und durch Informationen, 
welche Unterlagen für die Ausstellung der Ersatzdokumente erforder-
lich sind. 

 
2. Der Versicherer verpflichtet sich, den Inhalt der Dokumente vertrau-

lich zu behandeln und die archivierten Kopien nach Beendigung des 
Vertrages zu vernichten. 
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Datenschutzeinwilligungserklärung 
 

 

I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit 

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir insbesondere zur Einschät-

zung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung 

von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspflicht, 

zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- 

und Leistungsabwicklung. 

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur 

erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies 

ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame 

Einwilligung des Betroffenen vorliegt. 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer 

allgemeinen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, 

wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-

ähnlichen Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das 

gleiche gilt, soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verant-

wortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 

dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der 

Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die An-

wendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche 

und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser 

Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwil-

ligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht von 

vorne herein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

erfasst werden (Vgl. dazu Ziffer II.).  

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie 

wirkt unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande 

kommt. Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft 

jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. 

 

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen  

personenbezogenen Daten 

Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten unter Be-

achtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung 

verwendet werden: 

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung 

 der Leistungspflicht; 

b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, so-

weit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versi-

cherungsangelegenheiten dient; 

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch der risikorelevanten 

Daten mit dem Vorversicherer, den ich bei Antragstellung angegeben 

habe; 

3. zur gemeinschaftlichen Führung von Datensammlungen der Inter-

lloyd Versicherungs-AG, ein zur ARAG-Gruppe gehörendes Unter-

nehmen (zur Gruppe gehörende Unternehmen sind unter 

www.ARAG.de einsehbar oder werden mir auf Wunsch mitgeteilt), 

um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Vertrags- und Leistungs-

abwicklung schnell, effektiv und kostengünstig bearbeiten zu können 

(Beispiele: richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). 

Diese Datensammlungen enthalten Daten wie z.B. Name, Adresse, 

Geburtsdatum, Kundennummer, Versicherungsnummern, Konto-

nummer, Bankleitzahl, Art der bestehenden Verträge, sonstige Kon-

taktdaten. 

 

 

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies 

erfolgt durch Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rück-

versicherer, bei denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder ab-

gesichert werden soll. Eine Absicherung bei Rückversicherern im In- 

und Ausland dient dem Ausgleich der vom Versicherer übernomme-

nen Risiken und liegt damit auch im Interesse der Versicherungs-

nehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer 

Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entspre-

chende Daten übermitteln; 

5. durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der 

ARAG-Gruppe, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise 

zur Erledigung überträgt (z.B. Dienstleistungsgesellschaften) und die 

im Internet unter www.arag.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch 

mitgeteilt werden. Diese Dienstleistungsgesellschaften werden einge-

schaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung mög-

lichst schnell, effektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweite-

rung der Zweckbestimmung der Datenverwendung ist damit nicht 

verbunden. Die beauftragten Dienstleistungsgesellschaften sind im 

Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemessenes Da-

tenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und 

rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie 

den Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten; 

6. zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung, indem die Interl-

loyd Versicherungs-AG selbst Informationen über mein allgemeines 

Zahlungsverhalten einholt. Dies erfolgte durch ein eine Auskunftei. 

Zur Zeit arbeitet die Interlloyd Versicherungs-AG hierzu mit der Firma 

InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Baden-

Baden und der Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstr. 

12, 41460 Neuss zusammen. Dieser werden im Rahmen der Bonitäts-

anfrage Vorname, Name, Anschrift und Geburtsdatum des An-

tragstellers übermittelt; 

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige 

Finanzdienstleistungen durch: 

a) den Versicherer, andere Unternehmen der ARAG-Gruppe und 

den für mich zuständigen Vermittler/Makler sowie zur Daten-

verarbeitung durch den von diesem Vermittler zur ordnungs-

gemäßen Durchführung meiner Versicherungs- und Finanzan-

gelegenheiten ggf. eingeschalteten Maklerpool bzw. techni-

schen Dienstleister (Betreiber von Vergleichssoftware, 

Maklerverwaltungsprogrammen) oder sonstigen Dienstleister, 

den ich bei meinem Vermittler erfragen kann; 

b) Kooperationspartner des Versicherers (die im Internet unter 

www.ARAG.de einsehbar sind oder mir auf Wunsch mitgeteilt 

werden); soweit aufgrund von Kooperationen mit Gewerkschaf-

ten/Vereinen Vorteilskonditionen gewährt werden, bin ich da-

mit einverstanden, dass der Versicherer zwecks Prüfung, ob eine 

entsprechende Mitgliedschaft besteht, mit den Gewerkschaf-

ten/Vereinen einen Datenabgleich vornimmt. 

 

III. Hinweis- und Informationssystem (HIS) 

Die „informa IRFP GmbH“ betreibt das Hinweis- und Informationssystem 

der Versicherungswirtschaft (HIS). 

An das HIS melden wir im Bereich der Rechtsschutzversicherungen – 

ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken. Verträge 

werden gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet 

werden. Sollten wir Sie an das HIS melden, werden wir Sie darüber benach-
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richtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versiche-

rungsvertrages richten wir Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und spei-

chern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir einen Hinweis auf risiko-

erhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche 

Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen.  

An das HIS melden wir bei Schadenfällen im Bereich der Kompositversiche-

rungen – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen - erhöhte Risiken 

sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und 

daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung 

oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z.B. 

ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhn-

lich oft Schäden gemeldet werden oder z.B. das Schadenbild mit der 

Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müs-

sen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unrepa-

rierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet 

wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese 

einen Totalschaden haben, gestohlen worden sind, sowie im Falle von 

Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das 

HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. 

Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, wer-

den Sie in jedem Fall über die Einmeldung von uns benachrichtigt.  

Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrages 

oder Regulierung eines Schadens, richten wir Anfragen zur Person oder 

Sache (z.B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im 

Schadensfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, 

genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an 

das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, 

soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann 

auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem 

späteren Leistungsfall beantworten und daher Auskunft über Ihren Scha-

denfall geben müssen.  

Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 

www.informa-irfp.de. 

IV. Einholung von Wirtschaftsauskünften 

Wir nutzen im Rahmen der Antragsprüfung Informationen aus dem Han-

delsregister, dem Schuldnerverzeichnis und dem Verzeichnis über private 

Insolvenzen. Zweck ist es, die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers zu 

überprüfen, um Kosten – insbes. für die Gemeinschaft der Versicherten – 

zu vermeiden, die bei Zahlungsunfähigkeit eines Kunden entstehen. 

Hierzu werden Vorname, Nachname, Anschrift und Geburtsdatum an die 

Firma InfoScore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstraße 99, 76532 Ba-

den-Baden übermittelt. 
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